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Nummer 25 

Ich möchte das Weihnachtsfest 
und den Jahreswechsel 
zum Anlass nehmen, 
um all denen zu danken, 
die in dem nun endenden 
Jahr 2016 daran mitgearbeitet 

 glibe  

Ihnen, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, wünsche ich 
von ganzem Herzen 
ein friedliches und 
besinnliches Weihnachtsfest, 
vor allem die Zeit, 
zurückzublicken auf die 
schönen Momente 
des zu Ende gehenden Jahres, 
Zeit für die Familie, 
aber auch Zeit, 
um neue Kraft zu schöpfen. 

 x■ti‚W 
Im Namen der Bürgermeister unserer Gemeinden 
Ihr Bernhard Otto 
Gemeinschaftsvorsitzender 

haben, unsere Gemeinden 
lebens- und liebenswert 
zu erhalten. 

Kinder- und familienfreundliche Kommune 
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\„Unstrut-Hainich« I er )! 
Im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft „Unstrut-Hainich" erfolgen amtliche und nicht amtliche 
Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft „Unstrut-Hainich" und der Mitgliedsgemeinden 

Altengottern, Flarchheim, Großengottern, Heroldishausen, 
Mülverstedt, Schönstedt/OT Alterstedt und Weberstedt. 

Die nächste Ausgabe erscheint am 13. Januar 2017, Redaktionsschluss: Dienstag, der 3. Januar 2017, bis 12.00 Uhr 



Unstrut-Hainich - 2 - Nr.25/2016

Sprech- und Öffnungszeiten

Verwaltungsgemeinschaft „Unstrut-Hainich“ 
mit Sitz in Großengottern
Alle Ämter
Montag .......................................................................... 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag ................................... 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag ................................................................... 09.00 - 12.00 Uhr
Wir weisen darauf hin, dass das Einwohnermeldeamt jeden 3. Sams-
tag in der Zeit von 09.00 bis 11.30 Uhr geöffnet hat, das nächste Mal 
am 17.12.2016!
Es wird darum gebeten, die angebotenen Sprechzeiten zu nutzen. 
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass das Amt mittwochs geschlos-
sen bleibt.
Die Verwaltungsgemeinschaft “Unstrut-Hainich” ist
unter folgender Rufnummer erreichbar: .......................  036022/942-0
Vorsitzender: .................................................................................... 942-0
 E-Mail-Adresse: vorsitz@vg-unstrut-hainich.de
Die einzelnen Ämter können direkt angewählt werden:
Sekretariat ...................................................................................... 94240
 E-Mail-Adresse: info@vg-unstrut-hainich.de
Hauptamt: ....................................................................................... 94213
 E-Mail-Adresse: hauptamt@vg-unstrut-hainich.de
Ordnungsamt: ................................................................................. 94215
 E-Mail-Adresse: ordnungsamt@vg-unstrut-hainich.de
Einwohnermeldeamt: ...................................................................... 94216
 E-Mail-Adresse: ema@vg-unstrut-hainich.de
Standesamt/Steueramt: .................................................................. 94217
 E-Mail-Adresse: standesamt@vg-unstrut-hainich.de
Kämmerei: ....................................................... 94212, 94220 oder 94221
 E-Mail-Adresse: kaemmerei@vg-unstrut-hainich.de
Kasse: ............................................................................................. 94225
 E-Mail-Adresse: kasse@vg-unstrut-hainich.de
Bauamt: ....................................................................... 94230 oder 94233
 E-Mail-Adresse: bauamt@vg-unstrut-hainich.de

Darüber hinaus hält die Verwaltungsgemeinschaft in den Gemein-
den wie folgt Sprechstunden ab:
Gemeinde Altengottern  ........................................................ Tel. 96346
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat ........................15.00 bis 16.00 Uhr
Frau Otto
Gemeinde Flarchheim  ............................................. Tel. 036028/30165
jeden 1. Donnerstag im Monat ...................................14.00 bis 15.00 Uhr
Frau Pohl
Gemeinde Großengottern  .................................................... Tel. 94224
Mittwoch ....................................................................15.00 bis 18.00 Uhr
Frau Möhr
Gemeinde Heroldishausen  .................................................. Tel. 96367
Donnerstag ................................................................16.00 bis 17.00 Uhr
Frau Schmotz
Gemeinde Mülverstedt  ......................................................... Tel. 96231
Mittwoch ....................................................................15.00 bis 16.00 Uhr
Frau Schindler
Gemeinde Schönstedt  .......................................................... Tel. 96601
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat
Frau Schenk
Ortsteil Alterstedt  ...................................................... Tel.  03603/844954
jeden 2. Dienstag im Monat .......................................17.00 bis 18.00 Uhr
Frau Schenk
Gemeinde Weberstedt  .......................................................... Tel. 98156
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat ............................15.00 bis 16.00 Uhr
Frau Ludewig

Sprechzeiten der Bürgermeister/Beigeordneten 
in den jeweiligen Gemeindeämtern

Gemeinde Altengottern
Hauptstraße 46 in 99991 Altengottern
Bürgermeister Herr Jan Tröstrum ...............................Tel.: 036022/96346
Dienstag ....................................................................18.00 bis 19.00 Uhr
Gemeinde Flarchheim
Hauptstraße 7 in 99986 Flarchheim
Bürgermeister Herr Dietmar Ohnesorge ....................Tel.: 036028/30165
Donnerstag ................................................................19.00 bis 20.00 Uhr
Gemeinde Großengottern
Marktstraße 48 in 99991 Großengottern
Bürgermeister Herr Thomas Karnofka ........................Tel.: 036022/94214
Mittwoch ....................................................................15.00 bis 18.30 Uhr
nach telefonischer Vereinbarung ...............................18.30 bis 19.30 Uhr

Gemeinde Heroldishausen
Dorfstraße 50 in 99991 Heroldishausen
Bürgermeister Herr Uwe Zehaczek ............................Tel.: 036022/96367
Donnerstag ................................................................16.00 bis 17.00 Uhr
Gemeinde Mülverstedt
Am Burghof 2 in 99947 Mülverstedt
Bürgermeister Herr Manfred Müller ............................Tel.: 036022/96231
Dienstag ....................................................................17.00 bis 19.00 Uhr
Gemeinde Schönstedt
Hauptstraße 37 in 99947 Schönstedt
Bürgermeister Herr Matthias Reinz ............................Tel.: 036022/96601
Donnerstag ................................................................17.30 bis 19.00 Uhr
Ortsteil Alterstedt
Teichstraße 35 in 99947 Alterstedt
Ortsteilbürgermeisterin Frau Christel Galek ...............Tel.: 03603/844954
jeden 2. und 4. Dienstag ..................................... von 17.00 bis 18.00 Uhr
Gemeinde Weberstedt
Am Schloß 2 in 99947 Weberstedt
Bürgermeisterin Frau Simone Stiebling ......................Tel.: 036022/98156
Montag .......................................................................17.30 bis 18.30 Uhr
Wir weisen darauf hin, dass die einzelnen Gemeindeämter nur zu 
den jeweiligen Sprechzeiten erreichbar sind.
Die Möglichkeit, abweichende Gesprächstermine mit den Bürger-
meistern bzw. der Verwaltung zu vereinbaren, bleibt unberührt.
Kontaktbereichsbeamter (KoBB) ..........................................Tel. 91169
Polizeihauptmeister Klaus-Dieter Müller
Dienstag: ...................................................................16.00 bis 18.00 Uhr

Unsere Kindertagesstätten sind zu erreichen:

Altengottern  „Regenbogen“   Tel.: 036022 96361
Großengottern  „Sonnenschein“   Tel.: 036022 96266
Mülverstedt  „Knirpsenhaus“   Tel.: 036022 96988
Schönstedt  „Ringelwiese“    Tel.: 036022 96683
Weberstedt  „Hainich-Wichtel“    Tel.: 036022 91022
gez. Otto
Gemeinschaftsvorsitzender

Weitere Informationen

Achtung, unsere nächste Ausgabe 1/2017

Redaktionsschluss für das nächste Amtsblatt ist Dienstag, der 3. Ja-
nuar 2017 bis 12.00 Uhr mit Erscheinungsdatum 13. Januar 2017.

Sämtliche Beiträge müssen der Verwaltungsgemeinschaft spätestens 
zum oben genannten Redaktionsschluss vorliegen. Später eingehen-
de Beiträge können aus technischen Gründen nicht berücksichtigt 
werden. Über Termine, Rahmen und Umfang der Veröffentlichung 
entscheidet der Herausgeber. Der Abdruck sämtlicher Bild- und Text-
beiträge erfolgt für die Zwecke des Herausgebers ausnahmslos un-
entgeltlich, d. h. ohne Honorar für den/die Autor/en.

Beachten Sie bitte unbedingt folgende technische Vorgaben:
Texte mit Bildern sind zusammen in einer Text-Datei (.doc, .docx, .odt) 
per E-mail zu senden.

Die Bilder sind gleich an entsprechender Textstelle passend einzu-
fügen.

Im Amtsblatt finden Familienanzeigen und Danksagungen eine 
große Verbreitung, die wir für Sie in unserer Verwaltungsgemein-
schaft - Sekretariat - unkompliziert entgegennehmen:
Anzeigenaufnahme:
Telefon: 036022/94240
Telefax:  036022/94231
E-Mail:  info@vg-unstrut-hainich.de

Wichtige Rufnummern

Polizei

Polizei-Notruf ...................................................................................... 110
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Mühlhausen ...................... 03601/4510
Polizeistation Bad Langensalza ............................................. 03603/8310
Kreisleitstelle für Brand- u. Katastrophenschutz
Rettungsdienst ..................................................................... 03601/19222
Notruf .................................................................................................. 112
Kontaktbereichsbeamter (KoBB) ..............................................Tel. 91169
Herr Müller
Dienstag: 16.00 - 18.00 Uhr
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Öffnungszeiten
Montag - Freitag ........................................................08.00 bis 18.30 Uhr
Samstag ....................................................................08.00 bis 12.00 Uhr

Bereitschaftsdienste der Apotheken 
des „Unstrut-Hainich“-Kreises
Information Apotheke Großengottern
Tel.  .................................................................................... 036022/96315

Sonstige
Loreen Schimpf, Physiotherapie
Großengottern, Marktstr. 38 ........................................................... 96584
Carmen Ehrsam, Physiotherapie
Altengottern, Mühlgasse 4 .............................................................. 18921
Katy Weißenborn, Physiotherapie
Großengottern, Marktstraße 33 ...................................................... 96943
Adelheid Winterberg, Physiotherapie,
Mülverstedt, Gottersche Str. 8 a ..................................................... 96437
Bianca Walter, Kinder-Physiotherapie
Altengottern, Tannenweg 2 ........................................................... 429725
VdK Sozialstation 
Großengottern, Bahnhofstr. 13 ....................................................... 96548
AWO Ortsverein 
Großengottern, Bahnhofstraße 7.................................................... 90081

Das Einwohnermeldeamt informiert

Öffentliche Bekanntmachung 
Widerspruchsrecht zu Datenübermittlungen

Gemäß Bundesmeldegesetz (BMG) vom 03. Mai 2013 (BGB I Seite 
1084) darf die Meldebehörde Daten der Einwohner übermitteln.
Es besteht für jeden Bürger die Möglichkeit, gegen diese Datenübermitt-
lungen Widerspruch einzulegen.

1.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bun-
desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr

Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, können Sie der Datenübermittlung 
gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung mit (iVm ) § 58 c Abs. 1 
Satz 1 des Soldatengesetzes widersprechen.

2.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an die 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, der nicht die 
meldepflichtige Person angehört, sondern Familienangehörige 
der meldepflichtigen Person angehören

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG iVm 
§ 42 Abs. 2 BMG widersprechen.

3.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien 
und Wählergruppen im Zusammenhang mit Wahlen und Ab-
stimmungen

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG widerspre-
chen.

4.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG iVm § 50 
Abs. 2 BMG widersprechen.

5.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG iVm § 50 
Abs. 3 BGM widersprechen.

Bürger, die von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchten, 
können dies ohne Angabe von Gründen schriftlich bei der
 Verwaltungsgemeinschaft „Unstrut-Hainich“
 Einwohnermeldeamt
 Marktstr. 48
 99991 Großengottern

Formulare sind im Einwohnermeldeamt der VG erhältlich 
oder unter www.vg-unstrut-hainich.de herunterzuladen.

Widersprüche, die bereits gegenüber dem Einwohnermeldeamt der VG 
„Unstrut-Hainich“ geltend gemacht wurden, behalten ihre Gültigkeit, so-
fern diese nicht widerrufen werden.

Marlene Schmotz
Verwaltungsangestellte

Feuerwehr
Feuerwehr-Notruf ............................................................................. 112
Ortsbrandmeister
Siegmar Otto, Altengottern ............................................................. 90511
Ortsbrandmeister
Michael Kompst, Flarchheim ............................................. 0172/3570790
Ortsbrandmeister
Enrico Hirt, Großengottern ............................................................. 96653
Ortsbrandmeister
Lutz Schreiber, Heroldishausen ...................................................... 96797
Ortsbrandmeister
Andreas Svoboda, Mülverstedt.......................................... 0172/7946885
Ortsbrandmeister
Christian Hartung, Schönstedt .......................................... 0172/7158075
stellv. Wehrführer
Mario Kühn, Alterstedt ..................................................... 0151/52649958
stellv. Ortsbrandmeister
Ralf Hunstock, Weberstedt ................................................ 036022/98686

Trink- und Abwasserzweckverbände
Trinkwasserzweckverband „Hainich“ 
für die Gemeinden Flarchheim, Großengottern, Heroldishausen, 
Mülverstedt und Weberstedt
Telefon  .............................................................................. 03601/757181
Telefax  .............................................................................. 03601/757181
Bereitschaftsdienst bei Havarien: ...................................... 0173/3817250
........................................................................................... 0173/3817251
........................................................................................... 0173/6901831
Trinkwasserzweckverband „Verbandswasserwerk Bad Langensalza“
für die Gemeinden Altengottern und Schönstedt mit OT Alterstedt
Telefon  ................................................................................ 03603/84070
Telefax  .............................................................................. 03603/840799
Bereitschaftsdienst bei Havarien  ...................................... 03603/840730
Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“ Bad Langensalza
für die Gemeinde Schönstedt mit OT Alterstedt
Telefon ................................................................................  03603/84070
Telefax  .............................................................................. 03603/840799
Bereitschaftsdienst bei Havarien ......................................  03603/840730
Trink- und Abwasserzweckverband „Notter“, Bereich Abwasser
für die Gemeinden Altengottern, Flarchheim, Großengottern, Heroldis-
hausen, Mülverstedt und Weberstedt
Telefon  ................................................................................ 036021/9843
Telefax  .............................................................................. 036021/98440
Bereitschaftsdienst bei Havarien  ...................................... 0170/9169998
........................................................................................... 0170/9171784

Kassenärztlicher Notfalldienst

Dringender Hausbesuchdienst

außerhalb der täglichen Arztsprechstunden ......................... 11 61 17

Ärzte
Dipl.-Med. Petra Bergmann,
Schönstedt, Waldstedter Straße 1 .................................................. 91633
Dr. med. Bloß,
Flarchheim, Hauptstraße 7 ................................................ 036028/30693
Dr. med. Uta Dörre,
Großengottern, Marktstr. 10 ........................................................... 96233
Dr. med. Ralf Müller,
Großengottern, Bahnhofstr. 12 ....................................................... 96284
Mülverstedt, Gottersche Str. 8 a ..................................................... 96240

Zahnärzte
Margrit Hiese,
Mülverstedt, Gottersche Str. 8 a ..................................................... 96444
Christine Koch,
Schönstedt, Waldstedter Straße 22 ................................................ 91195
Ingo Rönick,
Großengottern, Marktstr. 10 ........................................................... 96208

Tierarzt
Dr. Thomas Gödicke,
Großengottern, Obere Kirchstraße 25 ............................................ 91894
........................................................................................... 0175/5644418
Dr. Katharina Bergmann, 
Schönstedt, Hauptstraße 93 ........................................................... 96736

Apotheke
Andreas-Apotheke,
Großengottern, Marktstr. 23 ........................................................... 96315
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Vorinformation für die Einwohner 
von Heroldishausen, Mülverstedt und Weberstedt

Sehr geehrte Einwohner,

nach intensiven Verhandlungen mit der Thüringer Netkom könnten 
demnächst DSL 6.000, DSL 25.000 und sogar DSL 50.000 in Herol-
dishausen, Mülverstedt und Weberstedt angeboten werden.
Die Thüringer Netkom GmbH aus Weimar, eine 100 %tige Tochter der 
TEAG Thüringer Energie AG, hat in den vergangenen Jahren bereits 
in mehr als 420 Orten in Thüringen eine Breitbandversorgung auf-
gebaut und plant nun auch in unseren Gemeinden die Breitbander-
schließung in Angriff zu nehmen.
Die Netkom baut und betreibt das Kommunikationsnetz und die enco-
Line GmbH aus Gera bietet als Partner der Thüringer Netkom GmbH 
unter dem Markennamen encoLine den Kunden die DSL- und VDSL- 
und seit Ende 2011 auch IP-TV Produkte an.

Dazu bieten wir folgende Informationsveranstaltungen an:
- am 17. Januar 2017, 19:00 Uhr 
 im Bürgerhaus (Saal) in Weberstedt
- am 18. Januar 2017, 19:00 Uhr 
 im Saal der Gemeindeschenke in Mülverstedt
- am 19. Januar 2017, 19:00 Uhr 
 im Saal der Gemeindeschenke in Heroldishausen

Wir werden gemeinsam mit Vertretern der Thüringer Netkom und en-
coLine dieses Projekt vorstellen.

Diese zukunftsträchtige Infrastrukturmaßnahme ist für unsere Orte 
eine einmalige Chance, nicht nur den Privatbürgern ein glasfaserba-
siertes schnelles Internet und günstige Telefontarife anzubieten, auch 
Gewerbetreibende und Immobilienbesitzer werden davon profitieren.
Der Ausbau ist nur wirtschaftlich, wenn eine Mindestanzahl von Auf-
trägen erreicht wird. Die Baumaßnahmen könnten bis Sommer 2017 
beendet sein, das schnelle Internet könnte dann genutzt werden.
Wenn ein schneller DSL-Internetzugang für Sie interessant ist, dann 
sollten Sie die Informationsveranstaltung unbedingt besuchen.
Unter www.encoline.de oder 0365-8337337 finden Sie schon heute 
das Antragsformular und weitere Informationen zu Produkten und 
Preisen.
Wie bitten unsere Bürgerinnen und Bürger, dieses wichtige Projekt zu 
unterstützen und sich zu informieren.

Ihre Bürgermeister
Uwe Zehaczek  Manfred Müller  Simone Stiebling
Heroldishausen  Mülverstedt  Weberstedt

Gemeinde Großengottern

Bekanntmachung 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Großengot-
tern für das Haushaltsjahr 2016

Der Gemeinderat der Gemeinde Großengottern hat in seiner Sitzung 
am 24.11.2016 die 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2016 beschlossen.
Auf der Grundlage des § 57 i. V. m. § 21 Abs. 3 der Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) sind 
sie der Rechtsaufsichtsbehörde des Unstrut-Hainich-Kreises vorgelegt 
worden. Mit Schreiben vom 05.12.2016 wurde die öffentliche Bekannt-
machung zugelassen. Die Satzung enthält keine genehmigungspflichti-
gen Teile.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 liegt in der Zeit
vom 19.12.2016 bis 02.01.2017

in der Verwaltungsgemeinschaft „Unstrut-Hainich“, Marktstraße 48, in 
99991 Großengottern Zimmer 107 zu den Dienststunden öffentlich aus. 
Es besteht bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO, zu 
den Dienstzeiten in der Verwaltungsgemeinschaft die Möglichkeit der 
Einsichtnahme.

Die Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2016 der Gemeinde 
Großengottern wird nachstehend durch Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Verwaltungsgemeinschaft „Unstrut-Hainich“ Nr. 25/2016 öffentlich 
bekannt gemacht.

Großengottern, den 06.12.2016
Thomas Karnofka
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Großengottern für das Haushaltsjahr 2016
Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 16. Aug. 1993 (GVBl. S. 501) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Großengottern in seiner Sitzung am 24.11.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2016 beschlossen:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushalt wird hiermit festgesetzt; dadurch werden
   und damit der Gesamtbetrag 
   des Haushaltsplanes 
   einschließlich der Nachträge
 erhöht um  vermindert um gegenüber  auf
   bisher nunmehr
 EUR EUR EUR EUR verändert
im Verwaltungshaushalt
 die Einnahmen 119.350,00 63.900,00 3.144.350,00 3.199.800,00
 die Ausgaben  110.150,00 54.700,00 3.144.350,00 3.199.800,00
im Vermögenshaushalt
 die Einnahmen  7.000,00 158.100,00 692.600,00 541.500,00
 die Ausgaben  42.400,00 193.500,00 692.600,00 541.500,00

§ 2
Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft.

nachrichtlich: 
Die §§ 2 - 6 der Haushaltsatzung bleiben unverändert.

Großengottern, den 06.12.2016
Gemeinde Großengottern
Thomas Karnofka
Bürgermeister - Siegel -
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Gemeinde Mülverstedt

Bekanntmachung 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mülverstedt 
für das Haushaltsjahr 2016

Der Gemeinderat der Gemeinde Mülverstedt hat in seiner Sitzung am 
30.11.2016 die 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2016 beschlossen.
Auf der Grundlage des § 57 i. V. m. § 21 Abs. 3 der Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) sind 
sie der Rechtsaufsichtsbehörde des Unstrut-Hainich-Kreises vorgelegt 
worden. Mit Schreiben vom 05.12.2016 wurde die öffentliche Bekannt-
machung zugelassen. Die Satzung enthält keine genehmigungspflichti-
gen Teile.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 liegt in der Zeit 
vom 19.12.2016 bis 02.01.2017

in der Verwaltungsgemeinschaft „Unstrut-Hainich“, Marktstraße 48, in 
99991 Großengottern Zimmer 107 zu den Dienststunden öffentlich aus. 
Es besteht bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO, zu 
den Dienstzeiten in der Verwaltungsgemeinschaft die Möglichkeit der 
Einsichtnahme.

Die Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2016 der Gemeinde Mül-
verstedt wird nachstehend durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Ver-
waltungsgemeinschaft „Unstrut-Hainich“ Nr. 25/2016 öffentlich bekannt 
gemacht.

Mülverstedt, den 06.12.2016
Manfred Müller
Bürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Mülverstedt für das Haushaltsjahr 2016
Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)vom 16. Aug. 1993 (GVBl. S. 501) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Mülverstedt in seiner Sitzung am 30.11.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2016 beschlossen:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushalt wird hiermit festgesetzt; dadurch werden
   und damit der Gesamtbetrag 
   des Haushaltsplanes 
   einschließlich der Nachträge
 erhöht um  vermindert um gegenüber  auf
   bisher nunmehr
 EUR EUR EUR EUR verändert
im Verwaltungshaushalt
 die Einnahmen 19.100,00 22.600,00 1.087.850,00 1.084.350,00
 die Ausgaben  24.800,00 28.300,00 1.087.850,00 1.084.350,00
im Vermögenshaushalt
 die Einnahmen  122.400,00 6.800,00 146.600,00 262.200,00
 die Ausgaben  125.100,00 9.500,00 146.600,00 262.200,00

§ 2
Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2016 in Kraft.

nachrichtlich: 
Die §§ 2 - 6 der Haushaltsatzung bleiben unverändert.

Mülverstedt, den 06.12.2016
Gemeinde Mülverstedt
Müller
Bürgermeister - Siegel -

Gemeinde Weberstedt

Bekanntmachung 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Weberstedt 
für das Haushaltsjahr 2016

Der Gemeinderat der Gemeinde Weberstedt hat in seiner Sitzung am 
17.11.2016 die 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2016 beschlossen.
Auf der Grundlage des § 57 i. V. m. § 21 Abs. 3 der Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO -) sind 
sie der Rechtsaufsichtsbehörde des Unstrut-Hainich-Kreises vorgelegt 
worden. Mit Schreiben vom 05.12.2016 wurde die öffentliche Bekannt-
machung zugelassen. Die Satzung enthält keine genehmigungspflichti-
gen Teile.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 liegt in der Zeit 
vom 19.12.2016 bis 02.01.2017 

in der Verwaltungsgemeinschaft „Unstrut-Hainich“, Marktstraße 48, in 
99991 Großengottern Zimmer 107 zu den Dienststunden öffentlich aus. 
Es besteht bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahres-
rechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO, zu 
den Dienstzeiten in der Verwaltungsgemeinschaft die Möglichkeit der 
Einsichtnahme.

Die Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2016 der Gemeinde We-
berstedt wird nachstehend durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Ver-
waltungsgemeinschaft „Unstrut-Hainich“ Nr. 25/2016 öffentlich bekannt 
gemacht.

Weberstedt, den 06.12.2016
Simone Stiebling
Bürgermeisterin
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Weberstedt für das Haushaltsjahr 2016
Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 16. Aug. 1993 (GVBl. S. 501) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Weberstedt in seiner Sitzung am 17.11.2016 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2016 beschlossen:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushalt wird hiermit festgesetzt; dadurch werden
   und damit der Gesamtbetrag 
   des Haushaltsplanes 
   einschließlich der Nachträge
 erhöht um  vermindert um gegenüber  auf
   bisher nunmehr
 EUR EUR EUR EUR verändert
im Verwaltungshaushalt
 die Einnahmen 22.600,00 33.400,00 829.000,00 818.200,00
 die Ausgaben  35.950,00 46.750,00 829.000,00 818.200,00
im Vermögenshaushalt
 die Einnahmen  19.450,00 28.950,00 108.550,00 99.050,00
 die Ausgaben  16.200,00 25.700,00 108.550,00 99.050,00

§ 2
Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 3
Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2016 in Kraft.

nachrichtlich: 
Die §§ 2 - 5 der Haushaltsatzung bleiben unverändert.

Weberstedt, den 06.12.2016
Gemeinde Weberstedt
Simone Stiebling
Bürgermeisterin - Siegel -

Öffentliche Bekanntmachung 
der Offenlegung der Erneuerung des Liegenschafts-
katasters
Durch das Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Kataster-
bereich Gotha, wurde das Liegenschaftskataster in der Gemarkung 
Großengottern der Gemeinde Großengottern auf der Grundlage einer 
Liegenschaftsneuvermessung erneuert.

Betroffen sind folgenden Flurstücke:
Flur: 4 
Flurstücke: 174, 176/1, 177/1, 198, 199, 202/2, 202/3, 203/1, 204/1, 
205/2, 205/3, 209/1, 210, 211, 212, 213/3, 214, 218, 221/1, 222/2, 222/4, 
224, 225, 227/1, 228/1, 230/1, 231/2, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247/1, 248, 249, 250, 251, 252, 253/1, 
256, 257, 260, 261, 319, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328/1, 329, 330, 
331, 332, 333, 549/3, 747/255, 748/255, 795/216, 796/217, 797/217, 
798/217, 799/217, 800/215, 801/220, 802/220, 803/220, 888/200, 
889/201, 893/203, 1374/219, 1375/226, 1376/223, 1378/178, 1400/197, 
1401/197, 1402/197, 1403/197, 1404/180, 1405/180, 1406/200, 
1407/200, 1409/201, 1442/551, 1449/246, 1547/318, 1548/318, 
1572/206, 1586/259, 1587/258, 1588/321.

Die Fortführungsnachweise können von den Grundstückseigentüme-
rinnen und -eigentümern sowie den Inhaberinnen und Inhabern grund-
stücksgleicher Rechte

vom 02. Januar 2017 bis 01. Februar 2017

in der Zeit von
Mo bis Do  08:00 - 11:30 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
Fr  08:00 - 11:00 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung (Tel.: 03621-3530) im Landesamt 
für Vermessung und Geoinformation, Katasterbereich Gotha, Schloß-
berg 1, 99867 Gotha eingesehen werden.
Gemäß § 16 Abs. 3 des Thüringer Vermessungs- und Geoinformations-
gesetzes (ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574) in 
der jeweils geltenden Fassung wird die Erneuerung des Liegenschafts-
katasters durch Offenlegung (Fortführungsnachweise) bekannt gegeben. 
Die Erneuerung gilt als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der Offenlegungsfrist kein Widerspruch eingelegt wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Erneuerung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Offenlegungsfrist beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation, 
Katasterbereich Gotha, Schloßberg 1, 99867 Gotha schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch eingelegt werden.

Gotha, den 01.12.2016
Im Auftrag
gez. Katja Stein  - Siegel -
Dezernatsbereichsleiterin

Amt für Landentwicklung 
und Flurneuordnung Gotha
Hans-C.-Wirz-Straße 2
99867 Gotha
Az.: 1-3-0651

Flurbereinigungsbeschluss

1.  Anordnung des Flurbereinigungsverfahrens Großengottern
1.1 Nach § 87 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16.03.1976 

(BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2835) in Verbindung mit der ersten Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über die Zuständigkeit der Flurberei-
nigungsbehörden vom 26. Juli 2007 (GVBl. S. 97) wird für die in der 
Anlage 1 aufgeführten Flurstücke der Gemarkungen Großengottern, 
Schönstedt, Seebach, Heroldishausen, Mülverstedt Thamsbrück und 
Bad Langensalza die Flurbereinigung Großengottern, Landkreis 
Unstrut-Hainich angeordnet.

1.2 Die Anordnung des Verfahrens erfolgt für die in der Anlage 1 aufge-
führten Flurstücke nach § 87 FlurbG.

Die Anlage 1 und die Gebietsübersichtskarte sind Bestandteile dieses 
Beschlusses. Das Flurbereinigungsgebiet hat eine Größe von ca. 1320 
ha. Das Verfahren wird unter der Leitung des Amtes für Landentwick-
lung und Flurneuordnung Gotha, Hans-C.-Wirz- Straße 2, 99867 Gotha 
durchgeführt.

2.  Anwendung des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAn-
pG)

Erfolgt die Zusammenführung von getrenntem Eigentum an Boden und 
Gebäuden bzw. Anlagen innerhalb des Flurbereinigungsverfahrens und 
liegt in diesen Fällen ein Antrag auf Durchführung eines Verfahrens nach 
dem achten Abschnitt des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAn-
pG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 1991 (BGBl. I S. 
1418), zuletzt geändert durch Art. 40 des Gesetzes vom 23.07.2013 
(BGBl. I S. 2586) vor oder wird dieser im Laufe des Verfahrens gestellt, so 
gelten hinsichtlich der für die Zusammenführung unbedingt notwendigen 
Maßnahmen die §§ 62 und 67 LwAnpG.

3. Teilnehmergemeinschaft
Die Eigentümer der im Flurbereinigungsgebiet liegenden Grundstücke, 
die Erbbauberechtigten sowie die Gebäude- und Anlageneigentümer bil-
den die „Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Großengot-
tern“. Die Teilnehmergemeinschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts mit dem Sitz in Großengottern.

4.  Beteiligte
Am Flurbereinigungsverfahren sind beteiligt (Beteiligte):
-  als Teilnehmer
 die Eigentümer und die Erbbauberechtigten der zum Flurbereini-

gungsgebiet gehörenden Grundstücke sowie die Eigentümer von 
selbständigem Gebäude- und Anlageneigentum;

-  als Nebenbeteiligte insbesondere
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a) Gemeinden und Gemeindeverbände, die vom Flurbereinigungsver-
fahren betroffen sind;

b)  andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für 
gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten oder deren 
Grenzen geändert werden;

c)  Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereini-
gungsgebiet räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst oder 
von ihm beeinflusst wird;

d)  Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehören-
den Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von 
persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher 
Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke 
beschränken;

e)  Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis 
zum Eintritt des neuen Rechtszustandes;

f)  Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Aus-
führungskosten auferlegt wird oder die zur Errichtung fester Grenz-
zeichen an der Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken 
haben,

g)  der Unternehmensträger (DEGES).

5.  Anmeldung von Rechten
Die Beteiligten werden aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch 
nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfah-
ren berechtigen, innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe dieses 
Beschlusses beim Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Gotha 
anzumelden. Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, 
so kann das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung die bisheri-
gen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.
Der Inhaber eines o. a. Rechtes muss die Wirkung eines vor der Anmel-
dung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie 
der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwal-
tungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

6.  Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzung
Nach § 34 FlurbG ist von der Bekanntgabe dieses Beschlusses ab bis 
zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes in folgenden Fällen die 
Zustimmung des Amtes für Landentwicklung und Flurneuordnung erfor-
derlich:
a)  wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Flurbereinigungsgebiet 

geändert werden soll; dies gilt nicht für Änderungen, die zum ord-
nungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören;

b)  wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen 
und ähnliche Anlagen errichtet, hergestellt, wesentlich verändert 
oder beseitigt werden sollen;

c)  wenn Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- 
und Ufergehölze beseitigt werden sollen. Die Beseitigung ist nur in 
Ausnahmefällen möglich, soweit landeskulturelle Belange, insbe-
sondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beein-
trächtigt werden.

Sind entgegen der Absätze a) und b) Änderungen vorgenommen, Anla-
gen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Verfahren unbe-
rücksichtigt bleiben; das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung 
kann den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen las-
sen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist.
Sind Eingriffe entgegen dem Absatz c) vorgenommen worden, so muss 
das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Ersatzpflanzung an-
ordnen.
Wer den Vorschriften zu Buchstabe b) oder c) zuwiderhandelt, begeht 
nach § 154 FlurbG eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbuße geahndet 
werden kann.

7.  Sofortige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses wird nach § 80 Abs. 2 Nr. 
4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 
686), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.12.2015 
(BGBl. I S. 2490) angeordnet.

8. Auslegung des Beschlusses mit Gründen und Gebietsüber-
sichtskarte

Je eine mit Gründen versehene Ausfertigung dieses Beschlusses sowie 
die Gebietsübersichtskarte liegen zwei Wochen lang nach dem ersten 
Tage der öffentlichen Bekanntmachung in der VG „Unstrut-Hainich“ mit 
Sitz in 99991 Großengottern, Marktstraße 48, in der Stadt Bad Langen-
salza, 99947 Bad Langensalza, Mühlhäuserstraße 40 und in der Ge-
meinde Weinbergen mit Sitz in 99998 Weinbergen, OT Bollstedt, Am 
Heiligen Damm 1, während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten aus.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb einer Frist von einem Monat 
nach dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Gotha, Hans-C.-
Wirz-Straße 2, 99867 Gotha einzulegen.
Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, ist die Widerspruchsfrist (Satz 
1) nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf dieser Frist bei 
der Behörde eingegangen ist.

27.10.2016
gez. Mathias Geßner
Amtsleiter

Anlage 1 
Großengottern Flurstücksliste (ALF)
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Gemarkung Großengottern Flur 10
Flurstücke: 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 66/1, 89/1, 139/55, 142/55, 
143/55, 148/55, 178/54, 424/54, 425/54, 469/59, 470/53, 471/53, 472/53, 
486/53, 487/53, 522/55, 523/54, 524/57, 525/57

Gemarkung Großengottern Flur 11
Flurstücke: 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 
7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 
9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 13/1, 
13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 17, 18/1, 20/1, 22/1, 23/1, 23/2, 25/1, 25/2, 29/1, 
30/1, 35/1, 35/2, 39, 40, 41, 43, 44/1, 46/1, 50/1, 50/2, 50/3, 51, 52/1, 
52/2, 52/3, 53, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 57/1, 58/2, 58/3, 58/4, 60/1, 
62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 64/1, 65/1, 67, 68/1, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 
69/6, 69/7, 71, 72, 73, 74/1, 75/1, 79, 80, 81/1, 82/1, 84/1, 86, 87, 88, 89, 
90/1, 90/2, 90/3, 91/1, 92/1, 92/2, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 94/1, 94/2, 95/1, 
95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 96/3, 97/1, 102/1, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 
105/5, 105/6, 106/1, 106/2, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 
107/8, 107/9, 107/10, 107/11, 107/12, 107/13, 107/14, 107/15, 107/16, 
107/17, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 110/1, 111/1, 111/2, 111/3, 112/1, 
112/2, 112/3, 112/4, 116/1, 120, 126/1, 128/2, 128/4, 128/5, 128/6, 130/1, 
132/1, 132/2, 138/1, 139, 168/105, 171/112, 172/49, 173/49, 174/49, 
175/49, 176/49, 178/27, 179/104, 180/104, 181/104, 182/104, 183/104, 
189/60, 193/60, 194/61, 195/61, 197/84, 203/113, 204/140, 205/140, 
209/68, 210/69, 211/70, 216/125, 237/33, 238/33, 239/33, 240/33, 
241/33, 242/33, 249/36, 251/37, 264/54, 293/68, 294/68, 295/68, 296/68, 
297/68, 298/68, 302/69, 303/70, 304/70, 305/69, 318/69, 319/70, 324/70, 
325/69, 339/135, 340/135, 341/134, 342/133, 351/42, 352/42, 356/75, 
357/76, 360/115, 361/115, 362/115, 369/15, 370/15, 371/15, 373/133, 
374/134, 375/134, 376/133, 377/136, 378/137, 379/138, 383/24, 388/98, 
389/98, 400/63, 403/113, 404/113, 405/103, 407/103, 408/101, 409/101, 
410/101, 411/102, 416/20, 417/20, 426/22, 431/18, 441/56, 442/56, 
443/56, 445/85, 452/25, 453/25, 454/25, 455/25, 456/26, 457/26, 458/26, 
459/37, 460/37, 470/46, 473/109, 484/10, 485/10, 486/22, 487/22, 
489/24, 490/24, 492/21, 493/21, 494/81, 499/84, 500/117, 501/117, 
505/85, 506/85, 507/28, 509/93, 510/93, 514/92, 516/25, 517/25, 520/25, 
521/25, 522/25, 523/25, 524/25, 525/90, 526/90, 527/90, 528/90, 529/90, 
530/90, 531/90, 532/90, 533/90, 534/90, 540/29, 541/29, 542/25, 544/25, 
545/25, 552/14, 559/11, 560/11, 561/13, 565/115, 570/22, 575/70, 
576/69, 577/69, 578/70, 581/16, 582/16, 583/100, 584/100, 585/100, 
593/7, 594/7, 597/7, 598/20, 599/20, 600/23, 601/23, 602/24, 603/24, 
607/14, 608/14, 609/14, 610/23, 611/23, 612/24, 613/24, 614/12, 615/12, 
616/12, 617/12, 618/13, 619/13, 620/13, 621/13, 624/68, 625/68, 627/47, 
628/103, 629/103, 635/48, 636/48, 637/48, 638/55, 639/55, 640/55, 
642/100, 648/70, 649/69, 654/64, 655/64, 656/64, 657/123, 658/124, 
659/124, 660/124, 661/114, 662/115, 663/115, 664/121, 665/121, 
666/121, 667/122, 668/122, 670/21, 671/21, 672/21, 673/57, 674/57, 
675/60, 680/6, 681/99, 682/54, 683/118, 684/69, 685/132, 687/69, 688/99

Gemarkung Großengottern Flur 12
Flurstücke: 5/1, 7/1, 14/1, 15/1, 17, 19/1, 19/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 
27, 33/1, 33/2, 35/1, 41/1, 41/2, 44/1, 46, 47, 50/1, 53, 54, 55/1, 55/2, 
58/1, 59, 60, 61/2, 61/6, 61/7, 61/9, 61/10, 61/12, 61/14, 61/16, 61/18, 
61/19, 61/20, 61/21, 61/22, 61/23, 61/24, 61/25, 61/26, 61/27, 63/1, 63/2, 
65/1, 67/1, 68, 69, 70, 73, 74/1, 76/2, 77, 78, 79, 82/2, 82/3, 86, 87/1, 
90/1, 90/2, 92/1, 93/1, 95/1, 96/1, 99, 101/2, 101/3, 124, 125, 126, 128/1, 
129, 133/1, 179/2, 179/3, 188/131, 189/131, 190/131, 191/131, 193/8, 
194/9, 198/14, 201/44, 203/2, 203/3, 206/3, 206/4, 207/4, 207/5, 211/20, 
218/24, 222/34, 223/34, 225/61, 251/117, 262/19, 263/19, 266/19, 
267/19, 268/19, 269/19, 270/19, 273/20, 275/67, 278/67, 279/67, 292/11, 
314/103, 338/84, 339/85, 340/84, 341/85, 342/84, 343/85, 346/18, 
347/18, 348/35, 349/35, 350/35, 351/35, 363/37, 371/131, 372/131, 
373/131, 374/131, 375/131, 376/132, 379/61, 379/76, 380/61, 381/61, 
382/61, 383/61, 384/61, 385/61, 386/61, 387/61, 389/61, 390/61, 391/61, 
395/61, 397/61, 400/61, 418/58, 419/57, 439/42, 443/5, 444/20, 445/20, 
447/45, 448/34, 451/34, 466/67, 469/43, 470/43, 471/43, 472/44, 473/44, 
474/34, 475/34, 476/88, 483/38, 484/38, 485/38, 486/38, 487/38, 488/39, 
489/39, 490/39, 492/62, 496/63, 497/42, 498/42, 499/6, 500/6, 501/6, 
502/61, 503/61, 504/61, 505/36, 506/36, 508/97, 509/97, 515/61, 516/39, 
517/39, 518/39, 519/61, 520/61, 521/130, 522/130, 524/102, 529/4, 
530/4, 531/61, 532/61, 533/62, 534/62, 535/62, 536/62, 537/37, 538/37, 
543/16, 544/16, 545/21, 546/21, 554/92, 555/94, 560/13, 561/13, 567/61, 
568/61, 569/5, 570/5, 573/5, 574/5, 575/11, 577/61, 578/61, 579/63, 
582/63, 583/63, 585/63, 588/61, 589/61, 590/5, 591/5, 592/5, 601/34, 
602/34, 603/24, 604/24, 605/24, 608/94, 609/92, 610/6, 611/6, 612/65, 
613/65, 615/61, 616/61, 617/64, 618/64, 619/64, 620/64, 621/65, 622/65, 
623/29, 624/30, 628/127, 631/44, 637/31, 641/10, 642/10, 643/10, 
644/63, 645/63, 652/118, 653/122, 654/122, 655/122, 656/122, 657/14, 
658/14, 659/65, 660/65, 662/23, 663/25, 664/28, 665/31, 666/31, 667/63, 
668/63, 669/63, 670/63, 671/71, 674/61, 675/61, 677/12, 679/130, 
682/23, 684/40

Gemarkung Großengottern Flur 13
Flurstücke: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3/2

Gemarkung Großengottern Flur 14
Flurstücke: 1/2, 1/3, 2/2, 3, 6/1, 7, 15/1, 25/1, 26/2, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 
27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10, 27/11, 27/12, 27/14, 27/15, 27/16, 
27/17, 27/19, 27/20, 27/22, 27/24, 27/25, 27/26, 30, 32, 37, 39, 40, 42/35, 
44/36, 45/36, 46/36, 47/36, 49/33, 50/33, 51/11, 52/12, 53/12, 54/13, 

Flurstücksverzeichnis

Gemarkung Bad Langensalza Flur 2
Flurstück: 65/1

Gemarkung Großengottern Flur 5
Flurstücke: 396/1, 399/1, 718/398, 719/398, 720/398, 721/398, 725/398, 
729/400, 730/401, 786/404, 787/404, 788/404, 789/404, 809/403, 
810/403, 825/402, 866/398, 867/398, 917/402, 918/402, 972/397, 
1002/398, 1003/398, 1006/396, 1007/396, 1010/403, 1011/403, 
1019/403, 1020/403, 1041/399, 1066/399, 1067/399, 1071/396, 
1081/397, 1087/398

Gemarkung Großengottern Flur 6
Flurstücke: 300/1, 319/1, 319/2, 322/1, 323, 632/319, 693/324, 1034/319

Gemarkung Großengottern Flur 7
Flurstücke: 5, 8, 9, 10/1, 13/1, 15/1, 18, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 52, 
53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 
55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 59/2, 59/3, 59/4, 
60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 61/1, 61/2, 61/3, 62/1, 
62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, 62/9, 62/10, 63/1, 63/2, 63/3, 
63/4, 63/5, 63/6, 64, 65/1, 69/1, 75/1, 79, 80, 81, 82/1, 84/1, 85/1, 92/3, 
92/4, 94/1, 94/2, 94/3, 95, 96/1, 96/2, 96/3, 98/1, 98/2, 99/1, 101, 104/1, 
106, 132/1, 136/1, 138/1, 140/1, 140/2, 142/1, 144/1, 163/1, 164/1, 164/2, 
164/3, 185/103, 192/88, 199/14, 205/91, 216/71, 217/71, 218/71, 224/90, 
225/19, 253/78, 267/13, 286/65, 290/67, 291/68, 292/68, 293/68, 294/68, 
295/72, 296/73, 300/77, 301/77, 302/77, 303/77, 304/77, 305/77, 306/77, 
307/77, 308/77, 309/77, 310/77, 311/77, 357/97, 418/158, 425/165, 
426/166, 428/168, 431/171, 432/171, 433/172, 437/1, 438/176, 439/177, 
448/162, 449/162, 450/162, 478/100, 480/100, 482/86, 483/86, 484/86, 
485/152, 486/152, 489/155, 490/20, 500/93, 501/93, 502/93, 503/93, 
504/93, 518/173, 519/173, 520/90, 521/90, 522/90, 547/143, 548/142, 
549/144, 550/145, 559/89, 560/89, 565/158, 566/158, 575/90, 576/90, 
579/167, 580/167, 583/136, 584/136, 585/146, 586/146, 587/149, 
588/170, 589/170, 597/105, 604/14, 605/14, 606/14, 607/14, 609/11, 
612/87, 613/87, 614/4, 615/4, 619/91, 620/91, 623/78, 624/78, 627/92, 
628/92, 629/160, 630/160, 631/161, 632/17, 633/17, 634/78, 635/78, 
640/169, 643/169, 646/174, 647/174, 661/158, 662/158, 663/20, 664/21, 
665/21, 666/21, 667/22, 671/100, 672/100, 673/100, 674/103, 675/107, 
676/108, 677/108, 678/110, 679/112, 680/114, 683/122, 684/124, 
685/126, 686/128, 687/130, 688/138, 689/139, 690/88, 691/138, 692/88, 
693/92, 694/134, 695/136, 696/175, 699/51, 700/140, 701/116, 702/169, 
705/155

Gemarkung Großengottern Flur 8
Flurstücke: 1, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 9, 13/1, 13/2, 13/3, 16/1, 17/1, 18/1, 18/2, 
20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 23/1, 26, 27/2, 27/3, 27/4, 30/2, 
30/4, 30/5, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 35/1, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 
39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 41, 47/32, 63/20, 84/29, 
85/29, 86/29, 87/29, 88/29, 99/38, 100/38, 101/38, 112/38, 113/38, 
121/39, 122/39, 134/20, 138/38, 139/38, 140/38, 155/35, 156/35, 157/35, 
171/13, 174/13, 175/13, 177/14, 218/40, 219/40, 220/43, 225/20, 229/7, 
230/8, 232/7, 246/7, 249/39, 250/40, 251/21, 252/21, 256/39, 257/40, 
260/21, 261/21, 266/20, 267/23, 270/38, 271/38, 272/21, 273/21, 278/20, 
279/20, 282/23, 283/23, 284/23, 285/10, 288/12, 289/39, 290/21, 291/39, 
292/13, 293/21, 294/39, 295/21

Gemarkung Großengottern Flur 9
Flurstücke: 1, 2/1, 8, 9/1, 10/1, 11/1, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 
11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24, 15, 19/1, 20/1, 
20/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 32/1, 35/1, 35/2, 35/3, 
36/1, 41/1, 42/1, 42/2, 43, 44/1, 49/1, 53/1, 53/2, 54/1, 55, 60/1, 67/1, 
74/1, 76/1, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1, 81/1, 82/1, 84/1, 88/1, 101/10, 102/10, 
103/10, 105/9, 127/36, 128/7, 135, 140/46, 144/48, 150/5, 154/87, 
165/22, 166/22, 167/22, 168/22, 169/22, 174/28, 177/28, 178/28, 181/28, 
185/28, 186/37, 187/37, 188/42, 191/42, 192/42, 200/77, 201/77, 202/77, 
203/68, 204/68, 205/69, 206/70, 221/2, 222/16, 223/17, 226/16, 227/17, 
228/16, 229/17, 230/16, 231/17, 232/16, 233/17, 234/16, 235/17, 237/23, 
238/23, 242/24, 243/24, 244/24, 246/25, 247/25, 249/25, 250/25, 252/2, 
255/2, 256/2, 263/21, 277/36, 307/62, 349/2, 367/3, 368/3, 369/3, 370/3, 
372/26, 373/26, 374/26, 375/26, 376/26, 377/27, 378/27, 381/32, 382/32, 
383/32, 384/32, 385/28, 386/28, 386/36, 388/47, 389/47, 392/47, 393/11, 
396/91, 397/91, 405/72, 406/72, 408/75, 409/75, 411/22, 412/22, 416/34, 
417/34, 418/34, 419/34, 429/9, 433/38, 434/38, 435/22, 436/22, 437/22, 
443/2, 450/83, 451/62, 452/63, 453/63, 454/63, 456/28, 467/85, 468/86, 
469/86, 470/86, 471/28, 472/28, 473/81, 477/18, 485/28, 486/28, 487/16, 
488/17, 489/17, 490/16, 496/54, 497/54, 498/56, 499/56, 500/56, 501/56, 
502/56, 506/21, 507/21, 508/21, 510/19, 514/20, 517/4, 520/4, 526/25, 
527/25, 528/25, 529/73, 530/73, 531/11, 532/91, 535/44, 541/23, 542/23, 
543/24, 544/24, 552/61, 553/75, 554/75, 555/75, 556/28, 560/42, 562/64, 
563/65, 564/65, 568/80, 569/80, 570/80, 571/80, 572/13, 573/14, 574/14, 
575/23, 576/23, 577/24, 578/24, 579/57, 580/58, 581/59, 582/59, 583/59, 
584/59, 585/59, 595/28, 597/4, 598/4, 599/40, 600/2, 601/66, 602/33, 
603/79
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374/72, 375/10, 376/10, 379/50, 380/50, 381/50, 382/50, 383/58, 384/59, 
385/59, 389/5, 393/1, 395/49, 397/49, 398/49, 399/11, 400/11, 401/72, 
402/72, 403/72, 404/50, 409/24, 410/24, 411/49, 412/49, 414/5, 415/43, 
416/44, 417/5, 418/5, 419/5, 420/5, 421/5, 422/53, 423/54, 424/51, 
426/18, 428/45, 429/45, 430/22, 431/23

Gemarkung Heroldishausen Flur 2
Flurstücke: 68, 69, 70, 146/1, 154/1, 155/1, 160/1, 162/1, 164/1, 169/1, 
169/2, 170/1, 170/2, 232/83, 233/83, 234/83, 235/83, 236/83, 753/67, 
754/67, 821/66, 822/65

Gemarkung Mülverstedt Flur 19
Flurstücke: 2/1, 2/2, 2/19, 2/20, 2/21, 2/41, 2/53, 2/54, 2/62, 2/64, 238/2, 
239/2, 240/2, 241/2, 242/2, 243/2, 244/2, 245/2

Gemarkung Schönstedt Flur 1
Flurstücke: 10/1, 10/3, 11/1, 11/2, 11/3, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 38/1, 75/1, 
75/2, 85, 86/1, 89/1, 89/2, 89/4, 116, 117/1, 118/1, 128, 133/1, 174/1, 
175/2, 175/3, 175/4, 178, 181, 185, 226/38, 240/122, 244/126, 254/133, 
256/190, 322/88, 323/88, 363/89, 365/89, 366/89, 370/126, 372/123, 
373/124, 374/125, 375/127, 376/127, 377/127, 378/127, 379/129, 
380/129, 381/129, 382/129, 383/130, 428/70, 447/196, 448/196, 
456/121, 490/79, 527/27, 528/27, 534/69, 549/17, 550/17, 551/130, 
552/130, 606/84, 614/75, 615/76, 622/184, 637/19, 640/23, 641/25, 
642/25, 643/29, 644/31, 665/68, 666/70, 667/71, 668/73, 669/80, 670/81, 
671/83, 673/89, 674/87, 675/88, 676/88, 690/119, 691/130, 692/130, 
704/180, 705/183, 707/189, 708/191, 720/120, 723/21, 725/187, 726/195

Gemarkung Schönstedt Flur 2
Flurstücke: 1/1, 1/2, 3, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 27, 28, 34, 39, 42, 43/1, 45, 
46, 48, 49, 58, 60/1, 60/2, 61, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 66/1, 66/2, 71, 76/1, 
76/2, 76/3, 86/4, 87, 88, 89, 90, 91, 102, 117, 123, 138/5, 139/5, 160, 
161, 167, 170, 171, 172, 179, 197, 200, 203/7, 205/1, 205/2, 206/1, 210, 
214/1, 214/2, 224, 228, 229, 231, 232, 234, 235, 252/6, 252/7, 252/23, 
252/25, 252/27, 253/6, 254, 255, 256, 257, 262, 275, 276, 278/11, 278/2, 
278/3, 278/4, 279/1, 279/2, 279/3, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 
283/1, 283/2, 284/1, 284/2, 287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 289/1, 289/2, 
290/1, 290/2, 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 294/1, 294/2, 297, 304/4, 304/5, 
304/6, 304/7, 304/8, 304/9, 313/16, 317/230, 318/230, 323/94, 326/95, 
331/38, 332/38, 333/38, 345/264, 381/57, 382/57, 442/299, 446/191, 
447/191, 448/191, 450/208, 451/208, 452/208, 455/54, 458/55, 459/55, 
460/55, 463/55, 466/56, 467/56, 475/63, 477/201, 481/169, 488/79, 
489/79, 493/84, 494/78, 495/78, 496/78, 497/78, 498/78, 499/2, 514/187, 
516/269, 520/258, 523/21, 527/162, 532/164, 533/164, 537/193, 573/73, 
578/76, 579/76, 583/110, 591/196, 592/196, 597/301, 599/109, 600/11, 
605/212, 606/212, 607/212, 611/180, 612/180, 619/118, 620/118, 
629/233, 630/233, 631/215, 632/216, 633/216, 634/217, 635/218, 
637/174, 638/79, 640/183, 641/183, 644/184, 648/213, 654/221, 
655/221, 661/175, 662/236, 663/237, 666/16, 667/18, 668/19, 669/20, 
672/296, 673/298, 674/300, 683/79, 684/119, 685/178, 687/107, 688/51, 
689/121, 690/4, 691/5, 692/9, 693/10, 694/11, 695/13, 696/14, 697/22, 
698/26, 699/30, 700/31, 701/35, 702/41, 703/53, 704/55, 705/55, 706/56, 
708/64, 711/73, 712/73, 715/95, 716/98, 717/100, 718/104, 719/106, 
720/108, 721/111, 722/113, 723/114, 724/116, 725/122, 726/124, 
739/162, 740/163, 741/166, 742/168, 743/173, 744/175, 745/177, 
746/181, 747/183, 748/184, 749/186, 750/186, 751/186, 752/188, 
753/190, 754/192, 755/193, 756/195, 757/201, 760/209, 761/211, 
762/220, 763/223, 764/225, 765/226, 766/227, 767/258, 768/260, 
769/263, 770/265, 771/266, 772/267, 773/268, 774/270, 775/274, 
776/277, 782/72, 783/72, 784/72, 785/72, 788/204, 793/47, 794/93, 
795/199, 796/206

Gemarkung Schönstedt Flur 3
Flurstücke: 1, 3/1, 3/3, 8/1, 21, 22, 23, 39/1, 41, 65, 72, 73, 82/1, 82/3, 
83/1, 115/2, 116/2, 117/1, 117/2, 118, 119, 120, 121, 124/1, 124/2, 124/3, 
124/4, 124/5, 190/1, 190/2, 192, 201/1, 201/3, 203/1, 204/4, 204/5, 204/6, 
204/7, 206/2, 246/20, 247/20, 268/48, 281/20, 282/20, 283/53, 290/49, 
364/28, 380/178, 381/178, 407/200, 424/31, 425/32, 426/176, 427/176, 
430/177, 431/177, 440/166, 441/166, 442/166, 455/150, 474/30, 481/122, 
482/122, 501/33, 502/34, 503/34, 505/80, 506/81, 507/81, 508/81, 
535/66, 536/67, 546/196, 547/197, 548/199, 549/199, 550/48, 551/48, 
554/46, 557/186, 558/186, 559/186, 577/188, 582/24, 583/26, 584/27, 
585/28, 587/199, 589/58, 590/64, 591/17, 592/55, 594/5, 595/8, 596/11, 
597/13, 598/19, 599/29, 600/35, 601/36, 604/42, 605/44, 606/45, 607/47, 
608/51, 609/52, 610/54, 611/57, 612/60, 613/61, 614/69, 615/70, 616/75, 
617/78, 618/78, 619/79, 635/128, 636/130, 637/136, 638/138, 639/142, 
640/146, 641/152, 642/156, 643/158, 644/158, 647/166, 648/168, 
650/172, 651/173, 652/174, 653/177, 654/178, 655/179, 656/184, 
657/188, 658/190, 659/190, 660/190, 662/194, 673/171, 675/164, 677/77

Gemarkung Schönstedt Flur 4
Flurstücke: 8/1, 10, 11/2, 11/3, 12, 32/9, 36/9, 38/9, 38/10, 38/11

Gemarkung Schönstedt Flur 5
Flurstücke: 13/1, 13/2, 69/3, 70, 72, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 
112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 146/2, 147/3, 196/121, 197/122, 
199/123, 208/73, 210/136, 213/144, 216/145, 252/7, 256/102, 280/42, 
282/42, 283/42, 294/100, 311/147, 313/147, 403/112, 431/17, 432/17, 
433/17, 434/18, 435/18, 436/113, 440/101, 441/101, 445/1, 461/9, 

55/16, 56/19, 78/9, 79/9, 80/9, 81/35, 82/35, 83/36, 84/36, 85/23, 86/23, 
87/23, 88/38, 89/38, 93/27, 100/27, 101/27, 104/27, 117/27, 119/27, 
120/27, 122/27, 124/27, 125/27, 128/27, 129/27, 131/27, 132/27, 137/27, 
138/27, 143/8, 144/8, 145/8, 146/8, 147/21, 148/21, 149/21, 150/21, 
153/5, 154/5, 155/5, 156/5, 158/20, 159/20, 160/20, 161/27, 162/27, 
163/27, 165/27, 166/27, 167/34, 169/34, 170/34, 171/27, 173/34, 174/34, 
175/27, 176/27, 177/27, 178/27, 179/24, 180/24, 188/22, 189/22, 190/22, 
191/27, 192/27, 193/20, 194/20, 195/33, 196/33, 198/27, 201/27, 202/27, 
203/27, 204/27, 207/27, 208/27, 209/26, 210/26, 211/27, 212/27, 213/27, 
214/27, 215/27, 216/18, 217/27, 218/27, 219/27, 222/27, 223/22, 224/31, 
225/4

Gemarkung Großengottern Flur 15
Flurstücke: 1/1, 2, 4/6, 6/6, 7/1, 7/2, 7/6, 23/1, 24, 35, 36, 37, 43/9, 150, 
151, 152/1, 152/2, 154/1, 155/1, 155/2, 157/1, 158, 159/1, 162/1, 191, 
210/8, 228/153, 237/2, 238/1, 241/5, 250/10, 251/11, 252/12, 256/28, 
276/114, 289/190, 294/197, 303/38, 304/38, 350/9, 351/9, 352/9, 
361/155, 362/155, 371/154, 372/154, 373/154, 376/156, 377/156, 
378/156, 379/156, 398/39, 447/3, 448/3, 449/3, 450/3, 453/23, 482/43, 
483/198, 498/8, 499/8, 508/39, 509/39, 512/27, 513/27, 523/153, 
524/153, 525/153, 526/153, 531/152, 532/152, 537/153, 538/153, 540/6, 
545/6, 546/6, 547/6, 548/6, 549/6, 550/6, 551/6, 596/152, 597/152, 
602/153, 603/153, 608/26, 609/26, 630/6, 637/40, 638/40, 639/161, 
640/161, 641/39, 642/39, 666/157, 667/157, 669/153, 670/153, 671/153, 
672/153, 675/195, 676/195, 681/153, 682/153, 716/6, 717/6, 724/192, 
725/192, 726/192, 730/6, 737/25, 738/25, 743/196, 744/196, 745/196, 
746/196, 773/155, 774/155, 813/6, 814/6, 815/6, 816/6, 817/6, 874/193, 
920/40, 929/157

Gemarkung Großengottern Flur 16
Flurstücke: 4, 5, 6, 7, 8/1, 11, 13/1, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 17/1, 18/1, 
20/1, 21, 23/1, 33/1, 35, 37, 39/1, 44, 45, 61, 71/38, 105/18, 106/18, 
107/18, 109/18, 136/31, 143/42, 147/9, 150/28, 151/28, 152/28, 155/29, 
156/29, 159/30, 160/30, 162/40, 163/36, 164/36, 167/18, 168/18, 171/14, 
172/14, 173/14, 174/43, 175/43, 176/43, 179/10, 180/10, 182/38, 185/13, 
186/13, 187/12, 188/13, 189/13, 190/22, 193/14, 195/18, 196/38, 197/38, 
198/32, 199/32, 200/15, 205/19, 206/20, 211/15, 212/15, 222/18, 223/18, 
224/25, 227/26, 228/38, 229/38, 230/27, 231/27, 232/31, 233/31, 247/19, 
248/40, 249/40, 250/38, 251/41, 252/25, 253/19, 254/25, 257/29

Gemarkung Großengottern Flur 17
Flurstücke: 2/2, 4/1, 7/1, 9/1, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 16, 22, 24/1, 25/1, 
29, 31/1, 32, 38, 40/1, 41/1, 41/2, 43, 51/1, 54/1, 55, 59/1, 59/2, 60, 
68, 69/1, 69/2, 70/1, 73/1, 75/1, 75/2, 75/3, 76/1, 78, 81, 82/1, 84, 85, 
86/1, 89/1, 90, 93/1, 95/1, 99/1, 102/1, 102/2, 106/1, 108, 109, 110, 
111, 112/1, 115/1, 120, 121, 146, 238/8, 239/8, 240/8, 259/79, 275/1, 
277/17, 279/17, 281/31, 288/48, 290/49, 294/65, 295/66, 296/66, 
303/125, 304/125, 329/128, 334/138, 338/139, 375/75, 376/75, 382/47, 
388/72, 389/72, 390/72, 396/4, 399/5, 418/3, 419/3, 421/9, 422/9, 
428/26, 429/27, 430/28, 434/44, 435/44, 436/52, 438/61, 439/61, 440/62, 
441/62, 442/63, 443/63, 444/63, 445/77, 447/77, 448/77, 469/138, 
470/138, 513/13, 529/83, 533/119, 537/50, 538/50, 562/88, 568/65, 
569/65, 604/59, 605/59, 611/96, 612/96, 613/96, 614/97, 615/97, 616/83, 
619/83, 620/54, 621/54, 624/4, 625/4, 626/33, 627/34, 641/118, 668/137, 
669/137, 670/137, 682/113, 689/9, 690/9, 691/9, 692/9, 701/91, 702/91, 
705/125, 706/125, 707/125, 708/17, 709/17, 710/17, 715/15, 716/15, 
717/44, 718/44, 719/44, 732/95, 738/31, 739/31, 746/52, 748/59, 751/75, 
752/37, 753/37, 754/135, 755/135, 762/87, 763/144, 764/145, 766/47, 
777/69, 781/70, 784/56, 788/57, 789/57, 790/58, 791/58, 792/58, 793/58, 
796/131, 800/10, 801/10, 802/10, 803/10, 804/10, 818/67, 820/67, 
821/114, 822/114, 823/114, 825/80, 828/3, 829/3, 830/77, 831/77, 
846/65, 847/65, 852/46, 860/98, 863/99, 876/83, 877/11, 878/11, 879/74, 
880/74, 881/74, 884/75, 891/118, 892/118, 893/139, 894/139, 895/139, 
900/3, 901/3, 906/56, 907/56, 908/67, 909/67, 910/107, 911/107, 912/66, 
913/66, 914/66, 915/66, 918/18, 919/19, 920/64, 921/20, 922/92, 923/92, 
924/100, 925/100, 926/53, 927/53, 928/101, 929/101, 931/41, 932/41, 
933/41, 934/41, 935/42, 936/42, 937/42, 938/42, 939/129, 940/130, 
941/99, 942/99, 943/99, 945/6, 952/45, 953/45, 954/71, 955/71, 956/71, 
957/71, 958/71, 990/136, 991/137, 992/116, 993/119, 994/122, 995/126, 
996/128, 997/130, 998/131, 999/131, 1000/132, 1001/134, 1002/135, 
1003/138, 1004/140, 1005/140, 1006/140, 1007/140, 1014/132, 1017/99, 
1018/47, 1019/36, 1020/47, 1023/56, 1026/48, 1028/92, 1029/65, 
1030/79, 1033/65

Gemarkung Großengottern Flur 18
Flurstücke: 1/1, 1/2, 1/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/3, 4/2, 4/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 
8/1, 8/2, 8/3, 9, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 19/1, 
19/2, 26/1, 27/1, 32/1, 34/1, 35, 38/1, 46/1, 46/2, 47/1, 47/3, 47/4, 47/5, 
47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 55/1, 55/2, 57/1, 58/1, 63/1, 67/1, 68, 69/1, 
74/1, 74/2, 95/48, 96/48, 97/48, 100/51, 101/51, 102/51, 103/51, 104/51, 
105/51, 106/51, 118/17, 135/46, 138/49, 139/50, 141/50, 143/56, 152/61, 
153/62, 156/65, 161/75, 162/75, 165/41, 166/41, 167/42, 168/42, 178/73, 
179/73, 180/73, 181/73, 182/73, 221/30, 222/31, 231/47, 232/47, 233/47, 
234/47, 235/47, 236/47, 237/47, 253/58, 269/74, 280/50, 292/57, 293/57, 
294/57, 296/43, 306/47, 307/47, 314/15, 315/15, 316/16, 317/16, 318/16, 
319/16, 320/50, 323/50, 324/50, 326/50, 327/50, 329/57, 337/37, 338/37, 
340/8, 341/8, 342/8, 343/8, 344/8, 345/8, 346/8, 347/8, 348/8, 349/8, 
351/36, 352/36, 353/69, 356/70, 357/71, 358/48, 359/48, 360/39, 361/40, 
362/39, 363/39, 364/40, 365/66, 369/64, 370/48, 371/48, 372/48, 373/72, 
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Auslegung des Wirtschaftsplanes 
des Trinkwasserzweckverbandes „Hainich“ 

für das Wirtschaftsjahr 2016
Die Auslegung des Wirtschaftsplanes des Trinkwasserzweckverbandes 
„Hainich“ für das Wirtschaftsjahr 2017 erfolgt in den Diensträumen in 
99986 Vogtei / OT Oberdorla, Mühlhäuser Straße 93

vom 02.01.2017 bis zum 17.01.2017
zu den Sprechzeiten dienstags von 15.00 - 18.00 Uhr bzw. freitags von 
09.00 - 10.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung.

Vogtei, den 2. Dezember 2016
Volker Grob
Werkleiter

Bekanntmachung

zur Feststellung des Jahresabschlusses 2015 für den Trink-
wasserzweckverband „Hainich“ gemäß § 25 Abs. 4 Thürin-

ger Eigenbetriebsverordnung

1.
Die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Hainich“ 
hat in ihrer Sitzung am 10.11.2016 beschlossen, den Jahresabschluss 
des Trinkwasserzweckverbandes „Hainich“ für das Wirtschaftsjahr 2015, 
in Form und Fassung des Prüfberichtes der Pricewaterhouse-Coopers 
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 15.08.2016 festzustellen :
 Bilanzsumme   5.396.770,71 €
 Jahresgewinn   21.017,74 €
mit der Maßgabe, den Jahresgewinn in Höhe von 21.017,74 € auf die 
neue Rechnung vorzutragen.
Dem Verbandsvorsitzenden und der Werkleitung wurde für das Wirt-
schaftsjahr 2015 Entlastung erteilt.
2. 
Der Bestätigungsvermerk der zum Abschlussprüfer bestellten Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Niederlas-
sung Erfurt, für den Jahresabschluss 2015 lautet :
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht des Trinkwasserzweckverbandes „Hainich“, Vogtei 
/ OT Oberdorla, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden Regelungen der ThürEBV liegen in der Verant-
wortung der Werkleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 85 Abs. 3 ThürKO 
i.V.m. § 137 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer ( IDW ) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Verbandes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Werkleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der 
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Erfurt, den 15.August 2016
PricewaterhouseCoopers  - Siegel -
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Kremser  ppa. Nancy Nowitzki
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin

467/21, 468/21, 469/19, 470/23, 471/25, 472/27, 473/8, 474/8, 475/14, 
477/10, 478/7, 479/5, 480/11, 481/11, 489/35, 490/40, 491/17, 492/17, 
495/102, 496/114, 498/119, 503/102, 505/106, 508/33, 509/97, 511/125, 
514/81, 516/33, 518/85, 521/99, 523/93, 525/99, 527/97, 528/99, 530/87, 
531/87, 533/37, 534/31, 535/89, 537/71, 538/29, 539/29, 542/33, 546/74, 
547/75, 548/111, 549/83, 550/97, 551/104, 559/91, 560/41

Gemarkung Seebach Flur 6
Flurstück: 132/119

Gemarkung Seebach Flur 7
Flurstücke: 161, 162, 163, 164/1, 168, 171, 174/1, 178/1, 180, 181, 184, 
186, 188/1, 193, 194/1, 195, 196, 201/1, 204, 205, 206, 208, 210/1, 
215, 216, 217, 218/1, 218/2, 219/2, 219/3, 219/4, 223/1, 223/2, 223/3, 
224/1, 224/2, 224/4, 225/1, 225/2, 226, 227/1, 227/2, 248/190, 252/227, 
370/227, 371/227, 372/227, 427/166, 428/167, 429/167, 432/207, 
433/207, 461/192, 462/192, 495/198, 496/200, 563/169, 564/169, 
565/170, 566/170, 574/227, 598/191, 603/197, 604/197, 605/197, 
606/197, 607/197, 609/202, 610/173, 612/182, 613/183, 614/212, 
615/214, 616/214, 617/214

Gemarkung Thamsbrück Flur 9
Flurstücke: 581/4, 582/8

Wohnraumangebote

Altengottern

3-Raum-Wohnung mit 76,4 qm
mit Küche, Bad sowie Gasheizung
-  Grundmiete 382,00 € zzgl. NK
-  zu vermieten ab sofort

Für weitere Anfragen zu den Angeboten oder zur Vereinbarung ei-
nes Besichtigungstermins steht Ihnen Frau Rathke telefonisch unter 
036022/94221 oder per E-Mail an kaemmerei@vg-unstrut-hainich.de 
zur Verfügung.

Haushaltssatzung für das Jahr 2017 
des Trinkwasserzweckverbandes „Hainich“ 

Vogtei/OT Oberdorla
Aufgrund des § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit (KGG) vom 11. Juni 1992 (GVBl. S. 232) i.V.m. §§ 53 ff. 
der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunal-
ordnung - ThürKO -) vom 16. August 1993 (GVB. S. 501) und der §§ 13 
ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 15. Juli 1993 
(GVBl. S. 432) erlässt der Trinkwasserzweckverband „Hainich“ folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan wird hiermit festgesetzt, da-
durch werden
a)  im Erfolgsplan
 die Erträge   912.110,00 €
 die Aufwendungen   912.110,00 €
b)  im Vermögensplan
 die Einnahmen   263.000,00 €
 die Ausgaben   263.000,00 €
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungs- maßnahmen wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
plan wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

§ 5
Es gilt der beigefügte Stellenplan.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2017 in Kraft.

Vogtei, den 1. Dezember 2016  (Siegel)
gez. Bötticher
Verbandsvorsitzender
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Mitteilung

an alle Kunden des Verbandswasserwerkes 
Bad Langensalza und des 
Abwasserzweckverbandes  
„Mittlere Unstrut“

Das Verbandswasserwerk Bad Langensalza und der 
Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“ teilen Ihnen mit, dass unsere 
Geschäftsstelle in der Zeit

vom 22. Dezember 2016 bis 30. Dezember 2016
geschlossen bleibt.

Bei Havarien sowie sonstigen Ver- und Entsorgungsstörungen sind wir 
in diesem Zeitraum für Sie da. Melden Sie sich bitte unter der Telefon-Nr.

0 36 03 / 84 07 30.

Ab Dienstag, 3. Januar 2017 sind die Sprechstunden unverändert in 
unserem Verwaltungsgebäude in Bad Langensalza, Hüngelsgasse 13, 
wie folgt:

Dienstag  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Donnerstag  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Sie erreichen uns weiterhin während der Dienstzeit unter der Telefon-Nr. 
0 36 03 / 84 07 0.

Wir wünschen unseren Kunden ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gesundes neues Jahr.

Ihr Verbandswasserwerk Bad Langensalza
und
Abwasserzweckverband „Mittlere Unstrut“

Bekanntmachung
www.thueringertierseuchenkasse.de

Amtliche Tierbestandserhebung, 
einschließlich Bienenvölker, 

der Thüringer Tierseuchenkasse zum Stichtag 03.01.2017

Sehr geehrte Tierbesitzer,
die Thüringer Tierseuchenkasse führt die amtliche Tierbestandserhe-
bung 2017 zum Stichtag 03.01.2017 durch. Alle Tierbesitzer, die bis-
her nicht in der Tierseuchenkasse angemeldet waren und keine 
Meldekarte erhalten haben, werden hiermit aufgefordert, ihrer gesetz-
lichen Verpflichtung zur Tierbestandsanmeldung gemäß nachstehender 
Satzung nachzukommen.
Die Tierbestandsmeldung ist an die Thüringer Tierseuchenkasse, 
Victor-Goerttler-Str. 4, 07745 Jena zu richten. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass die jährliche amtliche Tierbestandserhebung der Thüringer 
Tierseuchenkasse gesondert zur Viehzählung des Thüringer Landesam-
tes für Statistik durchgeführt wird.

Ihre Thüringer Tierseuchenkasse

Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse 
über die Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen 

für das Jahr 2017
Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 und 4 und 
Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 des Thüringer 
Tiergesundheitsgesetzes (ThürTierGesG) in der Fassung vom 30. März 
2010 (GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28. Oktober 2013 (GVBl. S. 299), hat der Verwaltungsrat der Tierseu-
chenkasse am 28. September 2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
(1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 2017 wer-
den die Beitragssätze für die einzelnen Tierarten wie folgt festgesetzt:

1.  Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel  je Tier 4,20 Euro

2.  Rinder einschließlich Bisons,
 Wisente und Wasserbüffel
2.1  Rinder bis 24 Monate  je Tier 6,00 Euro
2.2  Rinder über 24 Monate  je Tier 6,50 Euro

3.  Schafe und Ziegen
3.1  Schafe bis 9 Monate  je Tier 0,10 Euro
3.2  Schafe über 9 bis 18 Monate  je Tier 1,00 Euro
3.3  Schafe über 18 Monate  je Tier 1,00 Euro
3.4  Ziegen bis 9 Monate  je Tier 2,30 Euro
3.5  Ziegen über 9 Monate bis 18 Monate  je Tier 2,30 Euro

3. 
Der Jahresabschluss 2015 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, An-
hang und Lagebericht liegt zu jedermanns Einsicht in der Zeit

vom 02.01.2017 bis 17.01.2017
beim Werkleiter des Trinkwasserzweckverbandes „Hainich“, Mühlhäuser 
Straße 93, 99986 Vogtei / OT Oberdorla während zu den Sprechzeiten 
dienstags von 15.00 - 18.00 Uhr bzw. freitags von 09.00 - 10.00 Uhr und 
nach telefonischer Vereinbarung aus.

Vogtei, den 02.12.2016
Volker Grob
Werkleiter

Information des Trinkwasserzweckverbandes  
„Hainich“ zum Chlorgehalt des Trinkwassers
Entsprechend BGBl. I, S. 2613, Verordnung über Trinkwasser und Was-
ser für Lebensmittelbetriebe geben wir bekannt:
Zum Zwecke der Entkeimung des Trinkwassers setzt der Trinkwas-
serzweckverband „Hainich“

Chlordioxid

auf der Grundlage oben genannter Verordnung zu.
Maximale Menge : 0,1 mg / l am Ausgang des Hochbehälters bzw. Ein-
speisungsstelle. Der zulässige Grenzwert beträgt 0,2 mg / l.

Grob
Werkleiter

Trinkwasserzweckverband „Hainich“

Rufbereitschaftsplan 
für die Wochenenden im Monat Januar 2017

Die o.g. Rufbereitschaft ist wie folgt abgesichert:

06.01. 13.45 Uhr - 09.01. 07.00 Uhr
Meyer, R.  0173 38 17 251
13.01. 13.45 Uhr - 16.01. 07.00 Uhr
Gregor, T.  0173 38 17 250
20.01. 13.45 Uhr - 23.01. 07.00 Uhr
Zirpel, M.  0152 04 38 29 46
27.01. 13.45 Uhr - 30.01. 07.00 Uhr
Meyer, R.  0173 38 17 251

Bei Störungen der Wasserversorgung von Montagabend bis Freitagfrüh 
außerhalb der Arbeitszeit ist folgende Rufnummer zu wählen:

0173 / 690 18 31.
Volker Grob
Werkleiter

Bekanntmachung für die 
Gemeinde Schönstedt mit Ortsteil Alterstedt

Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes 
„Mittlere Unstrut“ 
Nr. 12 vom 21. November 2016

Wir weisen daraufhin, dass das Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes 
„Mittlere Unstrut“, Nr. 12 vom 21. November 2016 veröffentlicht wurde.
Die Amtsblätter liegen während der Sprechzeiten bei der Geschäftsstel-
le des Abwasserzweckverbandes „Mittlere Unstrut“, Hüngelsgasse 13 in 
99947 Bad Langensalza in begrenzter Stückzahl zur kostenlosen Mit-
nahme bereit. Eine begrenzte Anzahl Exemplare liegt in den Gemeinde-
ämtern ebenfalls zur Mitnahme aus.

Bekanntmachung für die 
Gemeinden Altengottern und Schönstedt 
mit Ortsteil Alterstedt

Amtsblatt des Trinkwasserzweckverbandes 
„Verbandswasserwerk Bad Langensalza“, 
Nr. 13 vom 21. November 2016

Wir weisen daraufhin, dass das Amtsblatt des Trinkwasserzweckverban-
des „Verbandswasserwerk Bad Langensalza“, Nr. 13 vom 21. Juli 2016 
veröffentlicht wurde.
Das Amtsblatt liegt während der Sprechzeiten bei der Geschäftsstelle 
Trinkwasserzweckverband „Verbandswasserwerk Bad Langensalza“, 
Hüngelsgasse 13 in 99947 Bad Langensalza in begrenzter Stückzahl zur 
kostenlosen Mitnahme bereit. Eine begrenzte Anzahl Exemplare liegt in 
den Gemeindeämtern zur Mitnahme aus.
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Jahr 2017 nachgekommen ist. Der Antragsteller hat die Voraussetzun-
gen für die Befreiung nachzuweisen. Die Meldeverpflichtung für die Tiere 
nach Satz 2 gegenüber der Thüringer Tierseuchenkasse bleibt davon un-
berührt. Im Fall einer Befreiung nach Satz 2 besteht für die betreffenden 
Tiere und deren Nachzucht grundsätzlich kein Anspruch auf Gewährung 
von Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse. Im Einzelfall kann die 
Tierseuchenkasse hiervon eine Ausnahme zulassen.
(5) Tierhalter, die bis zum 28. Februar 2017 keinen amtlichen Erhe-
bungsvordruck (Meldebogen) erhalten haben, sind verpflichtet, ih-
ren meldepflichtigen Tierbestand bis zum 31. März 2017 der Tierseu-
chenkasse schriftlich anzuzeigen.
(6) Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse seine der Meldepflicht unter-
liegenden Tiere für das Beitragsjahr innerhalb der jeweils maßgeblichen 
Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 nicht oder nicht vollständig gemel-
det, kann die Tierseuchenkasse auf der Grundlage des § 35 ThürTier-
GesG die amtlich anderweitig ermittelten Daten zu diesen Tieren zum 
Zwecke der Beitragserhebung nutzen.
(7) Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten Pferde, Esel, 
Maultiere, Maulesel, Rinder, Schweine, Schafe und des umgesetzten 
Geflügels bis zum 1. Februar 2017 anzugeben. Für die Beitragsberech-
nung ist die Zahl vier v. H. der im Vorjahr umgesetzten Tiere maßgebend. 
Absatz 2 gilt entsprechend. Viehhändler im Sinne der Beitragssatzung 
sind natürliche oder juristische Personen, die
1.  mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und
2.  Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft,
 diese Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben.

§ 3
Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die Tier-
seuchenkasse von den Tierhaltern erhoben. Die Beiträge nach § 2 Abs. 
1 werden am 31. März 2017 fällig, die Beiträge nach § 2 Abs. 3, 5 und 7 
zwei Wochen nach Zugang des Beitragsbescheides. Eine anteilige Rück-
erstattung von Beiträgen bei Minderung des Bestandes erfolgt nicht.

§ 4
(1) Für Tierbesitzer, die schuldhaft
1.  bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen Tierbestand 

nicht oder verspätet angeben, eine zu geringe Tierzahl angeben 
oder sonstige fehlerhafte Angaben machen oder

2.  ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Beiträge nicht 
rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlen,

entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf Entschä-
digung und Erstattung der Kosten nach § 16 Abs. 4 Satz 2 TierGesG. 
Entsprechendes gilt für die Leistungen der Tierseuchenkasse nach § 20 
und § 21 ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 und 2 TierGesG bleibt unberührt.
(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkasse kann 
erst erfolgen, wenn der Tierhalter die der Tierseuchenkasse im Zusam-
menhang mit der jährlichen amtlichen Erhebung nach § 18 Abs. 1 und 
2 ThürTierGesG oder der Beitragserhebung nach § 17 Abs. 1 ThürTier-
GesG gegebenenfalls aus Vorjahren geschuldeten rückständigen Beträ-
ge (Mahngebühren, Auslagen, Säumniszuschläge) beglichen hat.
(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug auf Scha-
densfälle und damit verbundene Beihilfeanträge, die vor der nach § 2 
Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder vor dem nach § 3 maß-
geblichen Fälligkeitsdatum gestellt wurden, absehen, wenn der Melde- 
oder Beitragspflicht im Veranlagungszeitraum noch entsprochen wird.

§ 5
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Die vom Verwaltungs-
rat der Thüringer Tierseuchenkasse am 28. September 2016 beschlos-
sene Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die Erhebung von 
Tierseuchenkassenbeiträgen für das Jahr 2017 wurde in vorstehender 
Fassung mit Schreiben des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie und vom 24. Oktober 2016 gemäß § 8 
Abs. 2 und § 12 Satz 2 i. V. m. § 12 Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG genehmigt.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Jena, 1. November 2016
Dr. Karsten Donat
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse

Kirchengemeinden 
Altengottern, Großengottern, Heroldishausen

Gottesdienste in Großengottern

Sonntag, 18. Dezember
14.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl in St. Walpurgis
Samstag, 24. Dezember
15.30 Uhr  Christvesper mit Krippenspiel der Kinder 
 in St. Martini

3.6  Ziegen über 18 Monate  je Tier 2,30 Euro

4.  Schweine
4.1  Zuchtsauen nach erster Belegung
4.1.1  weniger als 20 Sauen  je Tier 1,20 Euro
4.1.2  20 und mehr Sauen  je Tier 1,60 Euro
4.2  Ferkel bis 30 kg  je Tier 0,60 Euro
4.3  sonstige Zucht- und Mastschweine 
 über 30 kg
4.3.1  weniger als 50 Schweine  je Tier 0,90 Euro
4.3.2  50 und mehr Schweine  je Tier 1,20 Euro
Absatz 4 bleibt unberührt.

5.  Bienenvölker  je Volk 1,00 Euro

6.  Geflügel
6.1  Legehennen über 18 Wochen 
 und Hähne  je Tier 0,07 Euro
6.2  Junghennen bis 18 Wochen 
 einschließlich Küken  je Tier 0,03 Euro
6.3  Mastgeflügel (Broiler) 
 einschl. Küken  je Tier 0,03 Euro
6.4  Enten, Gänse und Truthühner 
 einschließlich Küken  je Tier 0,20 Euro

7.  Tierbestände von Viehhändlern 
 = vier v. H. der umgesetzten Tiere des Vorjahres
 (nach § 2 Abs. 7)

8.  Der Mindestbeitrag beträgt für jeden 
 beitragspflichtigen Tierhalter insgesamt  6,00 Euro

Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2017 keine Beiträge 
erhoben.

(2) Als Tierbestand im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere einer Art 
anzusehen, die räumlich zusammengehalten oder gemeinsam versorgt 
werden.
(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlachtvieh, das 
Viehhöfen oder Schlachtstätten zugeführt wurde, unterliegen nicht der 
Beitragspflicht.
(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2 und 4.3.2 wird je 
Tier um 25 v. H. ermäßigt, wenn:
1.  Der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-Verordnung 

oder jede seiner Betriebsabteilungen ist im Ergebnis der Untersu-
chungen gemäß dieser Verordnung für den Zeitraum 1. Januar 2016 
bis 31. Dezember 2016 in die Kategorie I eingestuft worden.

2.  Der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder der spe-
zialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb gilt gemäß dem „Programm zur 
Salmonellenüberwachung in Schweinebeständen in Thüringen“ 
als „Salmonellen überwacht“ und ist auf der Basis einer für den 
Bestand repräsentativen Stichprobe in Kategorie I eingestuft.

Die Einstufung nach Nr. 1 oder die Bescheinigung gemäß Anlage 2 des 
in Nr. 2 genannten Programms ist der Tierseuchenkasse durch den Tier-
halter bis zum 28. Februar 2017 schriftlich vorzulegen. Fällt ein Betrieb 
unter Nr. 1 und 2 (gemischter Betrieb) gilt der ermäßigte Beitragssatz, 
soweit jeweils das Vorliegen der Voraussetzungen nach Nr. 1 und 2 ent-
sprechend den Bestimmungen dieses Absatzes nachgewiesen wird.

§ 2
(1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, Maul-
esel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Bienenvölker und Geflügel ist 
entscheidend, wie viele Tiere oder Bienenvölker bei der gemäß § 18 Abs. 
1 ThürTierGesG durchgeführten amtlichen Erhebung am Stichtag 3. Ja-
nuar 2017 vorhanden waren.
(2) Die Tierhalter haben unter Verwendung des amtlichen Erhebungs-
vordruckes (Meldebogen) spätestens zwei Wochen nach dem Stichtag 
ihren Namen sowie die Anschrift mitzuteilen und die Art und die Zahl der 
bei ihnen am Stichtag vorhandenen Tiere und Bienenvölker oder die Auf-
gabe der Tierhaltung (auch vorübergehend) anzugeben. Für jede Tier-
haltung, die nach der Viehverkehrsverordnung registrierpflichtig ist und 
eine entsprechende Registriernummer hat, ist ein eigener Meldebogen 
auszufüllen
(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet oder werden 
Tiere einer am Stichtag nicht vorhandenen Tierart in einem Bestand neu 
aufgenommen, sind diese unverzüglich der Tierseuchenkasse schriftlich 
nachzumelden. Dies gilt auch, wenn sich bei einer gehaltenen Tierart 
nach dem Stichtag die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im Bestand 
nachgeborenen Tiere) um mehr als zehn v. H. oder um mehr als 20 Tiere, 
bei Geflügel um mehr als 1.000 Tiere, erhöht. Für die nachzumeldenden 
Tiere erhebt die Tierseuchenkasse Beiträge nach § 1.
(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein gemeldeter 
Tierbestand im Rahmen der Erbfolge oder Rechtsnachfolge insgesamt 
auf einen neuen Tierhalter übergeht und in denselben Stallungen wei-
tergeführt wird. Für Tiere, die nur vorübergehend saisonal in Thüringen 
gehalten werden, kann auf schriftlichen Antrag des Tierhalters von einer 
Beitragsveranlagung abgesehen werden, wenn der Tierhalter für diese 
Tiere seiner Melde- und Beitragsverpflichtung zu einer anderen Tier-
seuchenkasse im Geltungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes für das 
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zum 
Gemeindenachmittag  

für Frauen
am Mittwoch, dem 21. Dezember,  

um 14.30 Uhr,

im Gemeinderaum, mit Pfarrer Matthias Cyrus.
Wir begrüßen euch herzlich zu einem besinnlichen

Adventsnachmittag bei Kerzenschein,
an einer gemütlichen Kaffeetafel.

Gemeindekirchenrat Großengottern

Herzliche  
Einladung

Kirchgemeinde Flarchheim

Gottesdienste

Heilig Abend, 24. Dezember
16.00 Uhr  Christmette mit Krippenspiel
2. Weihnachtstag, 25. Dezember
10.00 Uhr  Gottesdienst (Pfrn. Kersten, Langula)
Silvester, 31. Dezember
18.00 Uhr  Jahresschlussandacht 
 (Pfrn. Skriewe, Mülverstedt)

Nachdenkliches zum Weihnachtsfest

Die große Frage:

Für ein paar Stunden hält die Welt 
den Atem an! Für ein paar Stunden 
brennen wirklich echte Kerzen. Es 
kommt uns vor wie Frieden. Aber 
wann dringt wirklich Frieden bis in 
unsere Herzen? Gelingt es uns, das 
große Wunder zu erfassen, das alle 
Himmel für uns offen hält, wenn wir 
erschöpft uns fallen lassen in eine 
überlad`ne Märchenwelt? Was bleibt 
uns von den frommen Augenblicken, 
mit denen wir den Alltag überbrü-
cken? Was bleibt nach all der Unrast 

der vergangenen Tage? Was bleibt nach dem Gehetze 
und Gejage? Im weihnachtlichen Raum bleibt eine große 
Frage. Die Frage stell ich mir und jetzt auch dir: Wer hat 
nun eigentlich Geburtstag? Christus oder wir?
(Unbekannter Verfasser)

Ich wünsche Ihnen eine gesegnetes Weihnachtsfest 
und bis dahin eine besinnliche Zeit.
Ihr Pfarrer M. Reißland

Katholische Gottesdienste in Großengottern
Samstag,  31.12.  17.00 Uhr
Samstag,  07.01.  17.00 Uhr
Samstag,  14.01.  17.00 Uhr
Samstag,  21.01.  17.00 Uhr
Samstag,  28.01.  17.00 Uhr
Samstag,  28.01.  17.00 Uhr

18.00 Uhr  Christvesper mit Vorkonfirmanden
 in St. Walpurgis
22.00 Uhr  Feier der Christnacht mit Abendmahl
 in St. Walpurgis
Sonntag, 25. Dezember
14.00 Uhr  Festgottesdienst mit Abendmahl in St. Martini
Montag, 26. Dezember
17.00 Uhr  Musikalischer Gottesdienst in St. Walpurgis
Samstag, 31. Dezember
16.30 Uhr  Jahresschlussandacht mit Abendmahl 
 in St. Martini
Sonntag, 1. Januar
16.00 Uhr  Gottedienst mit Abendmahl in St. Walpurgis
 (Jakobuskapelle)
Sonntag, 8. Januar
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl im Gemeinderaum
Sonntag, 15. Januar
14.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl im Gemeinderaum

Gottesdienst in Altengottern

Samstag, 24. Dezember
16.30 Uhr  Christvesper mit Krippenspiel in St. Wigberti
Montag, 26. Dezember
10.00 Uhr  Festgottesdienst mit Abendmahl
 in St. Trinitatis (geheizt)
Sonntag, 31. Dezember
14.30 Uhr  Jahresschlussandacht mit Abendmahl
 in St. Trinitatis (geheizt)
Sonntag, 15. Januar
10.00 Uhr  Gottesdienst in St. Trinitatis (geheizt)

Gottesdienste in Heroldishausen

Sonntag, 18. Dezember
09.30 Uhr  Gottesdienst in der Pfarre
Samstag, 24. Dezember
15.00 Uhr  Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche
Sonntag, 25. Dezember
09.30 Uhr  Festgottesdienst in der Pfarre
Samstag, 31. Dezember
15.30 Uhr  Jahresschlussandacht mit Abendmahl 
 in der Pfarre
Sonntag, 8. Januar
13.00 Uhr  Gottesdienst in der Pfarre

Trauer in unseren Gemeinden

Am 27. November verstarb im Alter von 90 Jahren Frau Margot Grieß-
bach geb. Adam. In St. Wigberti zu Altengottern haben wir am 2. De-
zember von ihr Abschied genommen und sie auf unserem Friedhof unter 
Gottes Wort und Segen beigesetzt.

Danke

Als Kirchengemeinden möchten wir uns bei all denen bedanken, die sich 
unermüdlich für unsere Arbeit einsetzen, die sich interessieren für das, 
was wir als Kirche in unseren Dörfern tun. Auch allen, die uns mit finanzi-
ellen Mittel, aber auch mit Rat und Tat zur Seite stehen und die uns auch 
in ihrem Gebet begleiten, möchten wir herzlich DANKE sagen. Es ist für 
uns wichtig und schön, wenn wir spüren, dass unsere Arbeit gewollt ist 
und wir im Ort dazugehören.

So wünschen wir Ihnen allen ein fröhliches und gesegnetes Weihnachts-
fest und ein segensreiches Jahr 2017.

Im Namen der Kirchengemeinden:
Frau Doris Schwarzkopf
 (Vorsitzende des GKR in Großengottern)
Herr Reinhardt Jose 
 (Vorsitzender des GKR in Altengottern)
Frau Anett Haserodt 
 (Vorsitzende des GKR in Heroldishausen)
Matthias Cyrus, Pfarrer

Krabbelgruppe

Unsere Krabbelgruppe trifft sich wieder jede Woche am Mittwoch, um 
9.30 Uhr, im Pfarrhaus. Natürlich sind wieder alle Kinder im Alter von 0 
bis 2 Jahren eingeladen. Wir spielen, singen und essen gemeinsam und 
wollen eine Möglichkeit zum Austausch für die Eltern sein.
Wir freuen uns, wenn auch wieder neue Kinder zu uns finden und sich 
bei uns wohl fühlen.
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04.01.  zum 72. Geburtstag  Frau Ruppert, Karin
04.01.  zum 83. Geburtstag  Herrn Werner, Horst 
05.01.  zum 60. Geburtstag  Herrn Breitbarth, Hans-Jürgen 
05.01.  zum 79. Geburtstag  Herrn Lindenau, Hans-Joachim 
05.01.  zum 78. Geburtstag  Frau Zacherl-Deicke, Ingeborg 
06.01.  zum 62. Geburtstag  Frau Gegusch, Ulrike 
07.01.  zum 73. Geburtstag  Herrn Daniel, Manfred 
08.01.  zum 77. Geburtstag  Frau Ramthun, Brigitte 
08.01.  zum 61. Geburtstag  Frau Schrievers, Renate 
09.01.  zum 89. Geburtstag  Frau Häußner, Waltraud 
09.01.  zum 72. Geburtstag  Herrn Schmidt, Holger 
09.01.  zum 66. Geburtstag  Frau Töpfer, Eva-Maria 
12.01.  zum 66. Geburtstag  Herrn Rindermann, Reinhard 

Heroldishausen 
19.12.  zum 69. Geburtstag  Frau Haserodt, Christa 
20.12.  zum 76. Geburtstag  Frau Mieser, Monika 
20.12.  zum 68. Geburtstag  Frau Schreiber, Edeltraud 
31.12.  zum 92. Geburtstag  Frau Schnitter, Hanna

04.01.  zum 60. Geburtstag  Frau Haserodt, Petra 
06.01.  zum 63. Geburtstag  Frau Illhardt, Doris 
09.01.  zum 81. Geburtstag  Herrn Siegmund, Hans 
10.01.  zum 60. Geburtstag  Herrn Koch, Peter 

Mülverstedt 
16.12.  zum 75. Geburtstag  Herrn Arnold, Siegfried 
17.12.  zum 62. Geburtstag  Herrn Schreiber, Jürgen 
18.12.  zum 61. Geburtstag  Herrn Faupel, Bernd 
20.12.  zum 64. Geburtstag  Herrn Heß, Manfred 
20.12.  zum 77. Geburtstag  Frau Zinn, Erika 
21.12.  zum 61. Geburtstag  Herrn Leich, Thomas 
21.12.  zum 84. Geburtstag  Frau Rahardt, Brigitte 
24.12.  zum 88. Geburtstag  Herrn Busch, Arno 
24.12.  zum 68. Geburtstag  Herrn Winterberg, Dittmar 
26.12.  zum 78. Geburtstag  Frau Preuß, Christa 
26.12.  zum 75. Geburtstag  Frau Scholz, Irmtraud 
27.12.  zum 78. Geburtstag  Frau Zellmer, Lore 
28.12.  zum 62. Geburtstag  Herrn Scheffel, Hans-Joachim 
29.12.  zum 67. Geburtstag  Frau Stiebling, Roswita 
30.12.  zum 63. Geburtstag  Frau Kühnemund, Ingrid 
30.12.  zum 104. Geburtstag  Frau Utterodt, Olga 
31.12.  zum 72. Geburtstag  Herrn Henschel, Bernhard 
31.12.  zum 65. Geburtstag  Frau Leßner, Barbara

03.01.  zum 64. Geburtstag  Frau Abbe, Petra 
03.01.  zum 87. Geburtstag  Frau Stoll, Edith 
04.01.  zum 61. Geburtstag  Herrn Gaibl, Ingolf 
06.01.  zum 77. Geburtstag  Herrn Prosch, Walter 
08.01.  zum 66. Geburtstag  Herrn Dünnebeil, Gerhard 
12.01.  zum 87. Geburtstag  Frau Fischer, Gertrud 

Schönstedt 
16.12.  zum 84. Geburtstag  Frau Daniel, Ingrid 
16.12.  zum 70. Geburtstag  Frau Seeliger, Heidrun 
17.12.  zum 64. Geburtstag  Frau Schröter, Margita 
21.12.  zum 61. Geburtstag  Frau Dietz, Christine 
22.12.  zum 71. Geburtstag  Frau Freuße, Ursula 
23.12.  zum 69. Geburtstag  Frau Fahry, Ingrid 
23.12.  zum 75. Geburtstag  Herrn Müller, Dieter 
23.12.  zum 71. Geburtstag  Herrn Rost, Rainer 
24.12.  zum 66. Geburtstag  Herrn Fischer, Georg 
25.12.  zum 75. Geburtstag  Herrn Apel, Peter 
25.12.  zum 66. Geburtstag  Frau Oehmler, Ute 
26.12.  zum 89. Geburtstag  Frau Gall, Helga 
28.12.  zum 81. Geburtstag  Frau Klewin, Anni 
28.12.  zum 80. Geburtstag  Frau Schirmer, Christa 
30.12.  zum 81. Geburtstag  Frau Delatowski, Christine

01.01.  zum 78. Geburtstag  Frau Nittmann, Elisabeth 
01.01.  zum 63. Geburtstag  Frau Reinz, Gudrun 
04.01.  zum 69. Geburtstag  Herrn Haßkerl, Dieter 
04.01.  zum 79. Geburtstag  Frau Schack, Hanna 
05.01.  zum 64. Geburtstag  Herrn Oetterer, Jochem 
06.01.  zum 76. Geburtstag  Frau Busse, Adria 
07.01.  zum 66. Geburtstag  Herrn Bischoff, Wolfgang 
07.01.  zum 68. Geburtstag  Frau Thorwirth, Bärbel 
08.01.  zum 61. Geburtstag  Herrn Venter, Volker 
10.01.  zum 64. Geburtstag  Frau Rost, Christel 

Schönstedt OT Alterstedt
27.12.  zum 67. Geburtstag  Frau Fritsch, Ria

Geburtstagsglückwünsche
Die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft „Unstrut-Hainich“ senden 
herzliche Geburtstagsgrüße und wünschen allen Jubilaren Gesundheit, 
Wohlergehen und alles Gute!

Altengottern 
16.12.  zum 66. Geburtstag  Herrn Pollex, Klaus
17.12.  zum 63. Geburtstag  Frau Hurt, Gabriele 
18.12.  zum 66. Geburtstag  Frau Schulz, Doris 
19.12.  zum 65. Geburtstag  Herrn Jose, Reinhardt 
19.12.  zum 69. Geburtstag  Frau Schwarzkopf, Bärbel
19.12.  zum 68. Geburtstag  Frau Zimmermann, Brigitte
22.12.  zum 75. Geburtstag  Herrn Hanl, Oskar
24.12.  zum 78. Geburtstag  Frau Bodewald, Ingrid 
25.12.  zum 70. Geburtstag  Frau Ortmann, Ingeborg 
25.12.  zum 79. Geburtstag  Frau Sachse, Christel 
26.12.  zum 64. Geburtstag  Frau Winter, Ingeburg 
27.12.  zum 67. Geburtstag  Frau Hartung, Christel 
27.12.  zum 70. Geburtstag  Herrn Oberländer, Wolf-Ingo
29.12.  zum 81. Geburtstag  Frau Hoffmann, Helgard 
29.12.  zum 65. Geburtstag  Frau Panse, Marita 
30.12.  zum 70. Geburtstag  Frau Steinbrecher, Erika 
30.12.  zum 88. Geburtstag  Frau Tröstrum, Inge

01.01.  zum 70. Geburtstag  Frau Grießbach, Hildegunde 
01.01.  zum 69. Geburtstag  Frau Rauschenberg, Hannelore 
04.01.  zum 66. Geburtstag  Herrn Steppan, Reinhard 
08.01.  zum 77. Geburtstag  Frau Trenkelbach, Marga 
08.01.  zum 70. Geburtstag  Herrn Walter, Hartmut 
09.01.  zum 66. Geburtstag  Frau Ochsenfahrt, Ute 
09.01.  zum 77. Geburtstag  Frau Rudolph, Thea 
11.01.  zum 72. Geburtstag  Herrn Fischer, Gerhard
12.01.  zum 65. Geburtstag  Frau Schmidt, Heidi 

Flarchheim 
17.12.  zum 70. Geburtstag  Herrn Bang, Manfred 
18.12.  zum 79. Geburtstag  Herrn Zeng, Ludwig 
24.12.  zum 76. Geburtstag  Frau Krumbein, Christa 
24.12.  zum 69. Geburtstag  Frau Stoll, Christa 
26.12.  zum 64. Geburtstag  Frau Schenke, Heidrun 
31.12.  zum 64. Geburtstag  Herrn Welsch, Bernd

02.01.  zum 67. Geburtstag  Herrn Bang, Erwin 
03.01.  zum 81. Geburtstag  Herrn Polack, Fritz 
06.01.  zum 91. Geburtstag  Frau Thilo, Gertrud 
06.01.  zum 79. Geburtstag  Frau Zeng, Christa 
08.01.  zum 61. Geburtstag  Herrn Scholz, Gebhard 
09.01.  zum 62. Geburtstag  Herrn Brückmann, Axel 
11.01.  zum 86. Geburtstag  Herrn Georgi, Alf

Großengottern 
16.12.  zum 87. Geburtstag  Frau Bremer, Ruth 
18.12.  zum 75. Geburtstag  Frau Günther, Ingrid 
19.12.  zum 73. Geburtstag  Frau Krumbein, Ria 
19.12.  zum 64. Geburtstag  Frau Tönker, Monika 
20.12.  zum 70. Geburtstag  Herrn Berndt, Günter 
20.12.  zum 63. Geburtstag  Frau Bischoff, Christine 
20.12.  zum 92. Geburtstag  Herrn Seebach, Edgar 
21.12.  zum 77. Geburtstag  Herrn Berthold, Franz 
21.12.  zum 68. Geburtstag  Herrn Horn, Hans-Georg 
22.12.  zum 60. Geburtstag  Herrn Görlach, Frank 
23.12.  zum 60. Geburtstag  Frau Bormann, Christel 
23.12.  zum 81. Geburtstag  Herrn Czeromin, Helmut 
23.12.  zum 66. Geburtstag  Frau Trautmann, Ulrike 
26.12.  zum 64. Geburtstag  Herrn Illhardt, Clemens 
27.12.  zum 62. Geburtstag  Frau Ebner, Bettina 
27.12.  zum 91. Geburtstag  Frau Görlach, Christa 
27.12.  zum 73. Geburtstag  Frau Hamann, Christa 
27.12.  zum 61. Geburtstag  Herrn Ladermann, Johannes 
28.12.  zum 78. Geburtstag  Herrn Freier, Manfred 
30.12.  zum 63. Geburtstag  Frau Krumbein, Veronika 
30.12.  zum 63. Geburtstag  Frau Sänger, Roswitha 
31.12.  zum 80. Geburtstag  Herrn Hollerbuhl, Hans 
31.12.  zum 65. Geburtstag  Frau Höppner, Rosemarie 
31.12.  zum 61. Geburtstag  Frau Zimmermann, Veronika

01.01.  zum 63. Geburtstag  Herrn Muradi, Hussain 
01.01.  zum 61. Geburtstag  Frau Petri, Ellen 
02.01.  zum 82. Geburtstag  Herrn Hommel, Klaus 
03.01.  zum 77. Geburtstag  Frau Brombeer, Bärbel 
03.01.  zum 78. Geburtstag  Herrn Dennstedt, Manfred 
03.01.  zum 67. Geburtstag  Herrn Henning, Klaus-Dieter 
03.01.  zum 88. Geburtstag  Frau Voigt, Ruth 
04.01.  zum 69. Geburtstag  Herrn Klein, Siegfried 
04.01.  zum 62. Geburtstag  Frau Kusber, Dagmar 
04.01.  zum 62. Geburtstag  Frau Lange, Bettina 
04.01.  zum 72. Geburtstag  Frau Mörstedt, Karin 
04.01.  zum 64. Geburtstag  Herrn Muhs, Wolfgang 
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Interessiert verfolgten wir das Interview - geführt von Iris Henning. Auf 
die Frage: „Was ist Kunst“, stellte Frau Unfug-Leinhos fest, dass von ihr 
Faszination ausgehen müsse. Wichtig wäre ihr auch, dass man über Bil-
der diskutiert und sich eine Meinung bildet. 11 Jahre fährt sie schon mit 
Frau Weber, ebenfalls Lehrerin am Jahn-Gymnasium, zum Malen in ein 
Kloster nach Italien. Auch wir fragen uns manchmal, wie auch die Inter-
viewpartnerin, wie sie das alles schafft. Vorsitzende des Kunstvereins, 
Klassenlehrerin, Leiterin der Theater AG - mit kürzlich fünf erfolgreichen 
Aufführungen und vieles mehr.

Auf die Frage, ob sie ein Lieblingsmotiv habe, antwortete sie spontan 
Zypressen und weitere mediterrane Motive. Diese fände sie vor allem in 
Italien. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, viele Gäste applaudierten 
und gratulierten unserer Lehrerin zum Erfolg der Vernissage.

Text von Antonia und Mandy (Jahrbuchteam)

Mathe-Kids vom Jahngymnasium Großengottern

Wie in jedem Jahr fand die Mathematikolympiade statt, in diesem das 56. 
Mal. Nach einer ersten Runde im Oktober mit Aufgaben für zu Hause, 
grübelten ausgewählte Schüler und Schülerinnen aller Gymnasien am 
Vormittag des 9. Novembers an den anspruchsvollen Aufgaben der 2. 
Runde. Am gleichen Nachmittag fanden sich nach ihrem Unterricht viele 
Mathematiklehrer zur Korrektur in Mühlhausen ein, um festzustellen, wer 
die besten Mathematiker im Unstrut-Hainich–Kreis sind. Zur Auszeich-
nungsveranstaltung fanden sich die Jahrgangsbesten mit ihren Eltern, 
Großeltern oder/und Lehrern im Schulungsraum der Sparkassenfiliale 
Mühlhausen am Untermarkt ein. Es ist eine gute Tradition, dass neben 
dem Schulamt auch Betriebe der Region Gelder für Preise und auch ei-
nen ansprechenden Raum und Rahmen für die Auszeichnungen zur Ver-
fügung stellen. In diesem Jahr gilt ein besonderer Dank der Sparkasse 
Unstrut-Hainich. Maßgeblich aber bereiteten Herr Dr. Brückner und Herr 
Hägebarth die Auszeichnungsveranstaltung vor und führten sie durch. 
Herr Dr. Brückner demonstrierte in eindrucksvoller Weise allen Anwesen-
den zwei Verfahren zum Wurzelziehen ohne Hilfsmittel!

Weberstedt 
21.12.  zum 61. Geburtstag  Herrn Hunstock, Norbert
23.12.  zum 67. Geburtstag  Herrn Reinz, Günter 
23.12.  zum 87. Geburtstag  Frau Wand, Waltraud 
24.12.  zum 83. Geburtstag  Frau Brack, Gertrud 
25.12.  zum 64. Geburtstag  Herrn Hartmann, Wolfgang 
29.12.  zum 65. Geburtstag  Herrn Hecht, Dietrich 
29.12.  zum 69. Geburtstag  Herrn Ziegler, Lothar
30.12.  zum 67. Geburtstag  Frau Bonsack, Karin

01.01.  zum 68. Geburtstag  Herrn Stein, Norbert 
02.01.  zum 75. Geburtstag  Herrn Bergmann, Peter 
02.01.  zum 90. Geburtstag  Frau Roth, Gertrud 
03.01.  zum 75. Geburtstag  Frau Seeliger, Heidrun 
05.01.  zum 64. Geburtstag  Frau Grundig, Elke 
07.01.  zum 63. Geburtstag  Herrn Konrad, Jürgen 
07.01.  zum 79. Geburtstag  Frau Schenk, Ursula 
09.01.  zum 72. Geburtstag  Frau Bergmann, Gudrun
10.01.  zum 80. Geburtstag  Frau Schulz, Barbara

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Liste auf Grund des Redaktionsschlusses 
bereits am 6. Dezember erstellt wurde und danach keine Änderungen 
mehr möglich waren.
Berücksichtigt wurden alle Geburtstage, die das 60. Lebensjahr voll-
endet und keinen Sperrvermerk im Melderegister eingetragen haben.

Für Einwohner, die keine Veröffentlichung ihres Geburtstages wün-
schen, besteht nach § 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 2 BMG die Mög-
lichkeit, eine Übermittlungssperre im Einwohnermeldeamt der VG 
einrichten zu lassen.

Grundschule Großengottern

Weihnachten im Schuhkarton 2016

Auch in diesem Schuljahr beteiligten sich Kinder der 
Grundschule Großengottern mit dem Grundschulteam 
an dem Hilfsprojekt “Weihnachten im Schuhkarton“.

Wir danken allen für ihre Unterstützung!!!

Das Jahrbuchteam berichtet:

Unsere Lehrerin Frau Unfug-Leinhos 
gab den Auftakt für die Reihe: 
Kunst im Westthüringer Kultursalon

Am Donnerstag, dem 1. Dezember 2016, war es endlich soweit. Unsere 
Lehrerin eröffnete ihre Ausstellung zum Thema „Neuanfang“ in der Fach-
bibliothek in Mühlhausen. Lehrer, Schüler, Bekannte und Freunde ließen 
es sich nicht nehmen, diesem Event beizuwohnen.
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Sich mit mathematischen Aufgaben auch in der Freizeit zu beschäftigen, 
ist heutzutage nicht allzu üblich, an kniffligen Problemen dran zu bleiben 
noch weniger! Deshalb unterstützen die Lehrer des Jahngymnasiums 
alle diejenigen, die es noch wollen … in jeder Mathematikstunde, in der 
AG-Mathematik, mit Online-Übungsprogrammen, wie SchulLV oder bet-
termarks, mit Exkursionen zu Ausstellungen wie derzeit die „Faszination 
Mathematik“ in der Sparkasse Mühlhausen/Untermarkt (12. - 22. Dezem-
ber 2016 - in die übrigens „Jeder“ gehen kann!) oder aber mit der Orga-
nisation mathematischer Wettbewerbe wie Känguru-Wettbewerb- immer 
im März, Adam-Ries-Wettbewerb-Dez/Jan.- und auch mit dem derzeit 
laufenden Mathe-im-Advent (1. - 24.12.); wobei hier gern die ganze Fa-
milie täglich online „mathematische Kalendertürchen“ öffnet und an der 
gestellten Aufgabe knobelt.

Allen, auch den nicht mathematisch Interessier-
ten oder Begabten, wünschen wir eine besinn-
liche Adventszeit, frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch in ein neues Jahr mit Gesundheit 
und Freude.

Dagmar Lotze
Im Namen der Schulleitung und Lehrer
des Jahngymnasiums Großengottern

Internationaler Schüleraustausch 
am Jahn-Gymnasium in Großengottern
Die Agentur „Sunflower Exchange“ initiiert den Schüleraustausch zwi-
schen Deutschland und Italien. Das Projekt „Bozen 2016“ setzte sich das 
Ziel, italienische Schüler an deutsche Schulen zu delegieren. So kamen 
auch zwei Schüler, um bei ihren Gastfamilien in Kammerforst und in 
Höngeda zu wohnen. Greta Capello ist zu Gast bei Selina Conrad und 
Gioel Ghirardini bei Ronja Tschiesche. Die beiden Gastgeber sind Schü-
lerinnen der 11. Klasse des Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasiums und 
betreuen „ihre Italiener“ vom 12. September bis zum 16. Dezember. Am 
vergangenen Dienstag waren alle gemeinsam zu Gast beim Schulleiter 
Dieter Facklam. Bei Kaffee und Kuchen tauschte man sich aus, sprach 
über die bisherigen Erlebnisse. Auch kleine Probleme wurden angespro-
chen, über Zukunftspläne diskutiert und die Unterschiede zwischen den 
Bildungswesen beider Länder dargelegt. Erstaunt waren die Gastgeber 
über die Fortschritte in der deutschen Sprache.
Ein gemütlicher Nachmittag ging schnell zu Ende.

Schulleiter D. Facklam mit Greta und Gioel

Gastgeberinnen Ronja und Selina

Dagmar Lotze

Den Preisträgern war das Staunen und die Anerkennung für die „alten 
Mathematiker“ am Gesicht abzulesen, aber auch die Erleichterung, dass 
sie es heutzutage mit Taschenrechner, PC und Co. Viel einfacher haben! 
Und die begleitenden Familienangehörigen waren umso stolzer auf „ihre 
Kinder“ (Schüler der 5. - 12. Klasse), als sie nach vorn zum Empfang der 
anspruchsvollen Preise gerufen wurden.

Auszeichnungsveranstaltung in der Sparkassenfiliale Mühlhausen

Auch die Schulleitung des Jahngymnasiums mit Herrn Facklam und 
Stellvertreterin Frau Werner sowie die Mathematikfachlehrer waren stolz 
auf ihre Schützlinge der 5. - 7. Klassen. Neben den Preisträgern, die 
erste bis dritte Preise erhielten; also Yannis Kayser, Jasmin Heise, Timo 
Heusing, Simon Gössel sowie Michelle Nicolai …siehe Foto; erhielten 
Rosalie Weiser und Lena Bilkenroth, beide 7a, Anerkennungen für ihre 
„starken Mathe-Leistungen“!

Mathe-Olympiade Preisträger des Jahngymnasiums
vorn v.l. 5. Klasse: Yanis Kayser (1. Platz), Timo Heusing (5. Platz), 
Jasmin Heise (4. Platz)
hinten: Kl. 6 Simon Gössel, Kl. 7 Michelle Nicolai (beide 2. Platz)
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Arbeiterwohlfahrt Großengottern

Die Arbeiterwohlfahrt Großengottern gratuliert ihren Mitgliedern herz-
lichst zum Geburtstag:
16.12. Ruth Bremer
21.12. Franz Berthold
22.12. Ingeborg Schmidt
03.01. Ruth Voigt
09.01. Eva Töpfer

BdV Ortsverband Großengottern

Die Ortsgruppe des Bundes der Vertriebenen gratuliert der Heimatver-
triebenen recht herzlich zum Geburtstag und wünscht alles Gute, beson-
ders Gesundheit:
09.01. Waltraud Häußner

Freiwillige Feuerwehr Großengottern

Die FFw Großengottern gratuliert ihren Kameraden herzlichst zum Ge-
burtstag:
01.01. Dirk Martin
04.01. Horst Werner
06.01. Karsten Martin

Karnevalsverein „St. Bock“ e. V. Großengottern

Der Karnevalsverein „St. Bock“ gratuliert seinen Mitgliedern zum Ge-
burtstag und wünscht für das kommende Lebensjahr auch außerhalb der 
närrischen Zeit alles Gute:
23.12. Benjamin Seeling
04.01. Stefan Baumgardt
05.01. Christian Göbel
06.01. Birgitt Köhler
06.01. Carlo Wohlert

Kleingartenanlage „Einheit“ Großengottern e.V.

Der Vorstand der Kleingartenanlage „Einheit“ gratuliert seinen Mitglie-
dern zum Geburtstag recht herzlich und wünscht weiterhin viel Glück 
und Gesundheit:
16.12. Uwe Hesse
16.12. Brigitte Beintner
18.12. Katja Laßmann
31.12. Rosemarie Höppner
31.12. Hans Hollerbuhl
01.01. Ellen Petri
05.01. Andreas Hartung
09.01. Eva-Maria Töpfer
11.01. Johannes Oschmann

Landfrauenverein Großengottern e.V.

Der Landfrauenverein Großengottern gratuliert seinen Frauen recht 
herzlich zum Geburtstag und wünscht Gesundheit und alles Gute:
03.01. Bärbel Brombeer
09.01. Eva-Maria Töpfer

Rassegeflügelzüchterverein Großengottern e.V.

Der Rassegeflügelzuchtverein „Züchterfleiß“ gratuliert seinem Mitglied 
herzlich zum Geburtstag, mit den besten Wünschen für das neue Le-
bensjahr:
08.01. Renate Schrievers

Reitclub St. Walpurgis Großengottern e.V.

Wir gratulieren unserem Geburtstagskind und wünschen für das kom-
mende Lebensjahr Gesundheit, Glück und sportliche Erfolge:
03.01. Manfred Dennstedt

„Rock im Dorf“ e.V.

Wir gratulieren unseren Mitgliedern ganz herzlich zum Geburtstag:
28.12. Constanze Schmidt
30.12. Michael Schäfer
01.01. Dirk Martin
02.01. Christiane Schmidt
09.01. Steffen Emmerich

Schützenverein 1841 Großengottern e. V.

Wir gratulieren unseren Vereinsmitgliedern ganz herzlich zum Geburts-
tag und wünschen alles Gute für das neue Lebensjahr:
19.12. Frank-Michael Große
22.12. Frank Görlach
27.12. Ingo Oberländer
09.01. Andreas Körper
10.01. Bernd Nürnberger
10.01. Damian Ludewig

Geburtstagsglückwünsche der Vereine

Altengotterscher Carnevalsverein

Der ACV gratuliert seinen Mitgliedern herzlich zum Geburtstag:
16.12. Pauline Preuß
17.12. Anna Schwarzburg
20.12. Jens Daniel
21.12. Tobias Heyer
30.12. Erika Steinbrecher
05.01. Sarah Baumbach
06.01. Ken Heyer

Freiwillige Feuerwehr Altengottern

Wir gratulieren unserer Kameradin mit einem dreifachen „Gut Schlauch“ 
recht herzlich zum Geburtstag:
19.12. Bärbel Schwarzkopf

Kleingartenverein „Immergrün“ Altengottern

Herzlichen Glückwunsch unserem Mitglied zum Geburtstag u. alles Gute:
08.01. Marga Trenkelbach

Landseniorenverein Altengottern

Der Landseniorenverein übermittelt seinen Mitgliedern die herzlichsten 
Geburtstagsglückwünsche:
24.12. Ingrid Bodewald
29.12. Marita Panse
30.12. Inge Tröstrum
03.01. Karli Könitzer
08.01. Marga Trenkelbach
09.01. Thea Rudolph

Schützenverein Altengottern

Die Schützenkompanie „St. Sebastian“ gratuliert ihren Mitgliedern recht 
herzlich zum Geburtstag mit einem immer „Gut Schuss“!
31.12. Isa Wolschendorf
12.01. Heidi Schmidt

SV 90 Altengottern, Abteilung Volleyball

Der SV 90 Altengottern gratuliert der Volleyballerin der Frauensportgrup-
pe ganz herzlich zum Geburtstag:
05.01. Uschi Hrabia

Trinitatisverein Altengottern

Der Trinitatisverein übermittelt seinen Mitgliedern die herzlichsten Ge-
burtstagsglückwünsche:
18.12. Doris Schulz
19.12. Reinhardt Jose
24.12. Ingrid Bodewald
08.01. Marga Trenkelbach
09.01. Ute Ochsenfahrt
09.01. Thea Rudolph
12.01. Heidi Schmidt

Freiwillige Feuerwehr Flarchheim

Die Freiwillige Feuerwehr Flarchheim gratuliert ihren Kameraden mit den 
besten Wünschen für das neue Lebensjahr ganz herzlich zum Geburts-
tag:
16.12. Marcel Gattinger
17.12. Manfred Bang
18.12. Ludwig Zeng
22.12. Enrico Hecht
27.12. Bernd Zeng
02.01. Erwin Bang
02.01. Danny Bang
02.01. Thomas Kästner
08.01. Roland Schreiber
11.01. Alf Georgi

Heimatverein Flarchheim

Der Heimatverein Flarchheim gratuliert seinen Mitgliedern ganz herzlich 
zum Geburtstag:
17.12. Monika Ohnesorge
24.12. Christa Stoll
25.12. Uwe Schiemann
27.12. Bernd Zeng
27.12. Sibylle Schiemann
04.01. Emilia Klippstein
09.01. Axel Brückmann
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SV Grün-Weiß 1920 e.V. Schönstedt - Frauensport

Die Frauensportgruppe des SV Grün-Weiß Schönstedt gratuliert ihren 
Mitglied recht herzlich zum Geburtstag:
19.12. Andrea Friedrichs
22.12. Ursula Schüntzel
27.12. Kornelia Kauf

SV Grün-Weiß 1920 e. V. Schönstedt

Der Sportverein Grün-Weiß Schönstedt gratuliert seinen Mitgliedern 
recht herzlich zum Geburtstag:
21.12. Marko Schröter
25.12. Jaden Weißgerber
27.12. Andrè Bernt
03.01. Dieter Hunstock
11.01. Nico Latniak

Dorfclub Weberstedt e.V.

Unser Verein gratuliert seinem Mitglied ganz herzlich zum Geburtstag:
21.12. Sylvia Ludewig

Freibad Weberstedt e.V.

Unser Verein gratuliert seinen Mitstreitern ganz herzlich zum Geburtstag:
24.12. Klaus Witt
03.01. Torsten Schmiedl
08.01. Peter Schmalz

Freiwillige Feuerwehr Weberstedt

Wir gratulieren unseren Kameraden mit einem dreifachen „Gut Schlauch“ 
recht herzlich zum Geburtstag:
01.01. Dominik Hiese
02.01. Steve Hubold

Kultur- und Heimatverein „Tor zum Hainich“ Weberstedt

Unser Verein gratuliert seinen Geburtstagskindern auf das Herzlichste:
30.12. Katharina Illhardt
04.01. Monika Hinsching
10.01. Barbara Schulz

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die Liste auf Grund des Redaktionsschlusses 
bereits am 6. Dezember erstellt wurde und danach keine Änderungen 
mehr möglich waren.
Für die Richtigkeit und Aktualisierung der Angaben sind ausschließ-
lich die Vereine verantwortlich!

AWO Großengottern

Adventsfahrt nach Gernewitz - Stadtroda

Die AWO lud alle Mitglieder zur Adventsfahrt in das Weihnachtsland ein. 
Es war die letzte Fahrt in diesem Jahr. An Bord begrüßte unsere Vorsit-
zende, Ruth Berthold, alle Mitglieder und Gäste auf das Herzlichste und 
wünschte allen einen schönen Tag. Dem schloss sich unser Busfahrer 
Georg an.
In Gernewitz angekommen, kehrten wir im Restaurant „Strohmuseum“ 
ein. Den Kaffee und Kuchen ließen wir uns schmecken. Einige besuchten 
das Museum nebenan. Dann ging die Fahrt weiter in das Weihnachts-
land, den Kristallhof. Da gab es wunderschöne Gläser, Figuren, Schalen 
und vieles mehr zum Ansehen und natürlich auch zu kaufen. Jeder be-
kam ein Glas mit einem gewünschten Namen eingraviert. Gegen Abend 
fuhren wir weiter nach Stadtroda und kehrten in das Restaurant „Schüt-
zenberg“ ein. Von einer netten Bedienung wurde uns das Abendessen 
serviert, Schnitzel mit Kartoffeln oder Kroketten oder Hirschbraten mit 
Klößen. Es schmeckte allen sehr gut. Einige aßen noch einen Eisbecher, 
auch der war nicht zu verachten. Rund um gesättigt fuhren wir zurück in 
die heimatlichen Gefilde. Es war ein sehr schöner Tag, uns wurde nicht 
zu viel versprochen. Ein Dankeschön an unsere AWO-Vorsitzende.

SC 1918 Großengottern e.V.

Der Sportclub 1918 gratuliert seinen Fußballfreunden recht herzlich zum 
Geburtstag:
18.12. Mark Uthardt
20.12. Manfred Heß
22.12. Eric Keimling
25.12. Sascha Pollex
26.12. Max Hesse
30.12. Pascal Rüdiger
31.12. Hans Hollerbuhl
03.01. Marcel Kümmel
03.01. Andre Thormann
03.01. Steffen Thormann
04.01. Alexander Hohensee
06.01. Karsten Martin
07.01. Denis Möhr
07.01. Paul Schwarzkopf
08.01. Stefan Baumgardt

VdK Ortsverband Großengottern

Der VdK-Ortsverband gratuliert seinen Mitgliedern ganz herzlich zum 
Geburtstag und wünscht alles Gute und viel Gesundheit:
20.12. Edgar Seebach
29.12. Marita Panse
30.12. Michael Schäfer
05.01. Andreas Hartung
06.01. Jens Heidrich

Freiwillige Feuerwehr Mülverstedt

Die Freiwillige Feuerwehr Mülverstedt gratuliert ihrem Kameraden mit ei-
nem dreifachen „Gut Schlauch“ recht herzlich zum Geburtstag:
31.12. Bernhard Henschel

Hainicher Schützengilde 1991 e. V. Mülverstedt

Wir gratulieren unseren Mitgliedern ganz herzlich zum Geburtstag, wün-
schen beste Gesundheit und sportliche Erfolge:
21.12. Jörg Hindemith
24.12. Dittmar Winterberg
31.12. Bernhard Henschel
02.01. Thomas Kästner

Motorsportverein Mülverstedt e.V.

Der Motorsportclub Mülverstedt gratuliert seinen Sportfreunden recht 
herzlich zum Geburtstag:
24.12. Klaus Witt
24.12. Klaus Reubert

SG Rot-Weiß Mülverstedt

Die Sportgemeinschaft Rot-Weiß gratuliert ihren Keglern mit einem drei-
fach „Gut Holz“ ganz herzlich zum Geburtstag:
25.12. Christoph Hillig
12.01. Reinhard Rosenkranz

Freiwillige Feuerwehr Schönstedt

Wir gratulieren unserem Kameraden mit einem dreifachen „Gut Schlauch“ 
recht herzlich zum Geburtstag:
07.01. Wolfgang Bischoff

Hundesportverein e.V. Schönstedt

Der Schönstedter Hundesportverein gratuliert seinen Vereinsmitgliedern 
recht herzlich zum Geburtstag:
23.12. Emma Metzner
01.01. Antje Weißenborn
04.01. Fabian Rex

Montagsfrauen Schönstedt

Unseren Geburtstagskindern gratulieren wir ganz herzlich und wünschen 
Gesundheit und alles Gute:
28.12. Anni Klewin
07.01. Bärbel Thorwirth
09.01. Barbara Hesse

Rassegeflügelverein Schönstedt

Wir gratulieren unseren Mitgliedern recht herzlich zum Geburtstag und 
wünschen auch weiterhin beste Zuchterfolge bei der Erhaltung ihrer Ras-
se:
30.12. Bernd Klewin
04.01. Hartmut Voigt
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Text: Marlies Klippstein
Fotos: Christine Niedling

Schützenkompanie Altengottern

Sehr geehrte Sponsoren - herzlichen Dank

Die Schützenkompanie „St. Sebastian“ Altengottern 
1528 e.V. möchte sich bei ihren treuen Sponsoren ganz 
herzlich bedanken:

 Gemeinde Altengottern
 Andreas Apotheke Großengottern
 ASZ Hönl
 Augenoptiker Nils Berndt
 Autohaus Opel Trend
 Physiotherapie Carmen Ehrsam
 Creaton AG
 Dr. Müller Großengottern
 EDEKA Klöppel Großengottern
 Elektro Schmidt Großengottern
 Ellen Zimmermann Friseurgeschäft
 Farben Hirt Malermeister Sebastian Went
 Farben Vinz
 Fr. Dr. Dörre Großengottern
 Kathlin´s Blumenboutique
 Landfleischerei Altengottern
 Medimax Gotha
 Mühlhäuser Pflaumenmus GmbH
 Renault Herrmann
 REWE Getränkemarkt Lars Ulrich
 Saalbetrieb Christian Hönl
 Schweizer Sauerkonserven
 Sparkasse U-H
 SV 90 Altengottern
 Thüringer Energie
 Universalbau
 VR Bank
 Wesch Baumarkt
 Württembergische Versicherung Dirk Hartung

Wir wünschen unseren Sponsoren, 
Vereinsmitgliedern und den Einwohnern 
von Altengottern ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr.

Auf eine weitere gute Zusammenarbeit 
in den nächsten Jahren freuen wir uns.
Die Mitglieder und der Vorstand
der Schützenkompanie Altengottern
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Der Großengottersche Weihnachtsbaum
Wie schnell doch das Jahr wieder vergangen ist. Ich sehe noch die Mäd-
chen der Handarbeitsgruppe von Frau Laaß vor mir, wie sie mit Gemein-
dearbeiter Andreas Petri 2015 den Weihnachtsbaum schmückten. In die-
sem Jahr bekam die Gemeinde Großengottern den Baum von Christa 
und Edgar Seebach. Es ist eine wunderschöne und sehr große Edel-
tanne. Dieser große Tannenbaum wurde unter Regie des Bauhofes ge-
fällt, mit dem Kranwagen des Weschbaumarktes Großengottern vor dem 
Rathaus aufgestellt und Manfred Schadeberg sponserte die Hebebühne. 
Damit konnten die Mitarbeiter Christian Heß, Andreas Petri und Bufdi 
Mario Röhner bequem die Weihnachtsbaumbeleuchtung anbringen. 
Die Kinder der Handarbeitsgruppe der Grundschule kamen an diesem 
strahlenden Sonnentag wieder mit ihrer Leiterin Thea Laaß. Sie hatten 
in diesem Jahr Weihnachtssterne und natürlich auch Weihnachtsbaum-
bommeln gebastelt und schmückten damit die riesige Edeltanne. Das 
geschah mit ganz viel Freude und sehr großer Ungeduld, denn jedes der 
acht Mädchen durfte, wenn es sich traute, zusammen mit Andreas Petri 
per Hebebühne 12 Meter hoch in die Luft gehen und den selbstgebas-
telten Schmuck anbringen. Am liebsten wären sie alle auf einmal in den 
Hebekorb gestiegen. 
Bürgermeister Thomas Karnofka verfolgte das glückliche und flei-
ßige Treiben mit. Er bedankte sich herzlich im Namen der Einwohner 
von Großengottern bei allen in diesem Artikel genannten Spendern für 
Baum, Technik und Schmuck sowie allen großen und kleinen fleißigen 
Helfern. Es ist ein schöner Weihnachtsbaum geworden.

Die Handarbeitsgruppe der Grundschule Großengottern mit ihrer Leite-
rin Thea Laaß

 
Eine strahlende Linnea Hardte  Freschta Baschariat war glücklich, 
ging zusammen mit Andreas  als sie endlich auch ihren Schmuck
in die Höhe anbringen konnte.

 
Hier Nastaran Mohanmadi in  Auch Lina Seeling und Hava Pacaeva
luftiger Höhe. trauten sich ohne Angst 
 in die luftige Höhe

Großengottern - Erlös gespendet

Anlässlich des diesjährigen 350. Jahrmarktsfestes hatten wir in der 
Kreuzstraße einen kleinen Flohmarkt organisiert.

Wir geben zu, es hat uns großen Spaß gemacht. Alle Organisatoren 
waren sich schnell einig, dass der Erlös unbedingt im Dorf gespendet 
wird. So konnten wir einen Betrag von 500,00 EUR an unsere kleinsten 
Fußballer, den fünf- und sechsjährigen Kickern der G-Mannschaft des 
Sportclubs 1918 übergeben.

Ihre Trainerin Katrin Krumbein konnte daraufhin die jüngsten Sportler mit 
einheitlichen Trikots und Zubehör einkleiden. Am vergangenen Freitag 
haben wir uns für ein gemeinsames Foto in der Gottern-Halle getroffen 
und uns sehr gefreut, wie gut das Geld angekommen ist.

Die Organisatoren
Romina, Pia, Margita, Cordula, Dieter und Volker
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Sonstiges

Thepra Kita „Rasselbande“ Seebach

Ein gelungener Abschluss

Die Aufregung bei den Waldriesen der THEPRA Kita Rasselbande war 
schon ziemlich groß, denn am 16. November trafen viele Gäste um 9 Uhr 
in ihrer Einrichtung ein. Alle Helfer, Unterstützer und Sponsoren des Pro-
jektes „Kids an die Knolle“ waren unserer Einladung zum Brunch gefolgt. 
So konnten wir Herrn Martin, den Vorsitzenden der Agrargenossenschaft 
Großengottern, Elisabeth Stadler (mit Baby!), Landwirt Eckardt Zeng mit 
Frau, Frau Thon von Thüringer Landkost, Herrn Pasutti und Tobias Erd-
mann sowie Bernd Listemann aufs Herzlichste in unserem Haus willkom-
men heißen.

Die Kinder spielten ihren Gästen die Geschichte vom Kartoffelkönig vor, 
der gar nicht gegessen werden wollte und besangen in einem laaangen 
Lied, was sie aus Kartoffeln alles Leckeres kochen können. Mit selbst ge-
stalteten Kartoffelbild- Kunstwerken sowie Fotocollagen von der Ernteak-
tion wurden alle Gäste überrascht und beschenkt. Anschließend gingen 
die Kinder stolz und glücklich, aber auch erleichtert zum Spielen. 
Dank Katrin, unserer Küchenfee und Sandra, einer Mutti des Elternbei-
rates, konnten sich unsere Gäste an liebevoll zubereiteten Schnittchen 
und selbst gebackenem Kartoffelkuchen laben und über das gelungene 
Kartoffelprojekt plaudern. Bei der Verabschiedung waren sich alle einig: 
Das machen wir im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder.

Das Team der Kita „Rasselbande“

 
Die Gemeindearbeiter  Baumspenderin Christa Seebach
schmückten mit. und Bürgermeister Thomas Karnofka sahen 
 dem fröhlichen Treiben zu.

Text: Evelyn Karnofka
Fotos: Rolf Laaß, Evelyn Karnofka

Familien- und Flüchtlingshilfe Aufwind 
e. V. Mülverstedt

Allen Freunden, Nachbarn, Partnern, Unterstüt-
zern und Mitgliedern wünschen wir ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes und friedli-
ches Jahr 2017.
Danke sagen wir allen, die uns in diesem Jahr in 
vielfältigster Art und Weise tatkräftig unterstützt ha-
ben. Ohne diese Hilfe wäre vieles nicht so schnell 
erreicht worden. Besonders danken wir der Ge-
meinde Mülverstedt, Malermeister Klecks-Florian 
Hartmann, Weberstedt und Fa. Marco Faupel, Mül-
verstedt.

Der Vorstand
Dr. Matthias Bickel  Dagmar Bickel  
Michael Janzing
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Mitteilung des 
Landratsamtes des Unstrut-Hainich-Kreises

Familien-Erlebnistage im Schullandheim

Letzte Woche waren vom 29. November bis zum 1. Dezember anerkann-
te ausländische Flüchtlingsfamilien im Schullandheim „Waldschlöss-
chen“ zu Gast. Diese Mutter-, Vater-, Kind-Erlebnistage fanden auf Initia-
tive des Büros Kinderfreundlicher Landkreis statt.
Bei dieser Aktion, die insgesamt von über hundert Personen besucht wur-
de, ging es darum, die Integration zu unterstützen und gerade in der Vor-
weihnachtszeit den Flüchtlingen unsere Sitten und Traditionen nahe zu 
bringen. Wie Birgit Schmidt sagte sei es für diese Familien auch wichtig 
Freizeitmöglichkeiten in unserer Region kennenzulernen. Die Familiener-
lebnistage sind ein Weg dazu. Geboten wurden Erlebnisführungen, Na-
turbasteleien, Spiele und Tierfütterungen im Schullandheim. Unterstützt 
wurde das dortige Team vom Fachdienst Migration des Landratsamtes.
Ein weiterer Erlebnistag für diese Familien findet am Nikolaustag, 6. De-
zember, statt.

Viel Freude machte den Kindern auch das Füttern der Ziegen und 
Schafe im kleinen Gehege des Schullandheimes.
Foto: Landratsamt
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Adventssingen in Weberstedt
Der Singkreis St. Ulrich lädt herzlich ein zum traditionellen Adventssingen

am 18. Dezember, um 16.30 Uhr, in die Weberstedter Kirche.
Wie auch schon die Jahre zuvor haben

der Singkreis und die Kinder unserer Gemeinde
ein kleines Programm einstudiert,

um Sie musikalisch auf das bevorstehende
Weihnachtsfest einzustimmen.

Zu Hören sind außerdem die Bläser 
und Jeremi Schmalz an der Orgel.

Im Anschluss gibt es wieder selbstgebackene Plätzchen 
und Glühwein.

Der Eintritt ist frei. Um eine kleine Spende wird gebeten.

Der Chor „Mühlhäuser  
Gospelfreunde“

sowie kleine und große gottersche 
Künstler

singen, tanzen und spielen

am 4. Advent, Sonntag,  
dem 18. Dezember, 

um 17.00 Uhr, 
in der Martini Kirche  
zu Großengottern.

Der Förderverein „Spittel“ e.V 
Großengottern

lädt herzlich ein.

EINLADUNG ZUM WEIHNACHTSKONZERT
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Danke!!!
Bei all denen möchte ich mich ganz herzlich bedanken, die sich auch in diesem 
Jahr wieder für die Vorbereitung, die Durchführung und die Nachbereitung vom 
Schönstedter Weihnachtsmarkt engagiert haben.
Danke Antje Popp, danke dem Vereinskulturkreis und allen freiwilligen Helfern, die 
mit angepackt haben, sodass der prachtvolle Weihnachtsmarkt wieder ein voller 
Erfolg für Schönstedt war.
Mein Dank gilt auch der Theatergruppe Schönstedt, die wiederum ein tolles Büh-
nenstück auf die Beine gestellt hat und für beste Unterhaltung sorgte. Die groß-
zügige Spende von der Theatergruppe wird für die Kinder unserer Gemeinde sinn-
voll verwendet werden.

Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern und ihren Familien ein frohes Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleiben Sie alle schön gesund!

Ihr Matthias Reinz
Bürgermeister

Gemeinde Schönstedt

Grundschule Großengottern
Wir sind zwei Weihnachtssterne

und kommen ja so gerne
zu euch aus weiter Ferne.

Wie Glühwürmchen und Glimmer
sind wir jetzt für immer bei euch

als Hoffnungsschimmer.

„Danke für Ihre Unterstützung“
... möchten wir auf diesem Wege allen sagen, die uns in vielen Belangen das ganze Jahr über 

geholfen haben!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie ein 
glückliches und gesundes Jahr 2017.

Ihre Schüler und das gesamte Schulteam
der Grundschule Großengottern

Großengottern, im Dezember 2016


